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1. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
 

 1.1   Art der baulichen Nutzung 

  WA: Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 

  Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO sind zulässig: 

  Anlagen für Verwaltungen, hier ausdrücklich 

  Fläche für den Gemeinbedarf: Feuerwehrhaus

  Die übrigen Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.    

 

 1.2    Maß der baulichen Nutzung 

Für die einzelnen Baugrundstücke gilt das Maß der baulichen Nutzung, das im Plan 

durch Planzeichen festgesetzt ist. 

 

  Grundflächenzahl:

   Als Höchstgrenze für WA 1: GRZ 0,3 (Grundflächenzahl) 

   Als Höchstgrenze für WA 2: GRZ 0,6 (Grundflächenzahl) 

   Als Höchstgrenze für WA 3: GRZ 0,4 (Grundflächenzahl) 

 

   Geschossflächenzahl: 

   Als Höchstgrenze für WA 1: GFZ 0,6 (Geschossflächenzahl) 

   Als Höchstgrenze für WA 2: GFZ 0,8 (Geschossflächenzahl) 

   Als Höchstgrenze für WA 3: GFZ 0,8 (Geschossflächenzahl) 

    

Die Anzahl der zulässigen Wohnungen wird auf 2 je Wohngebäude begrenzt. 

Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen sind ein-

schließlich ihrer zugehörigen Flure und Treppenräume und ihrer Umfassungswände 

bei der Ermittlung der Geschossfläche mitzurechnen. 

 

 1.3  Bauweise und Grundstücksgröße 

 1.3.1  Bauweise für WA 1 + WA 3: offen 

  Bauweise für WA 2:    geschlossen  

 1.3.2   Zulässig für WA 1 + WA 3:  Einzel- und Doppelhäuser 

  Zulässig für WA 2:    Reihenhäuser (Hausgruppen) 

 1.3.3   Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 360 m² 
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 1.3.4   Höhenlage:   Bei Wohngebäuden darf die Fußbodenoberkante des 

Erdgeschosses max. 0,30 m, bei Garagen und Neben-

gebäuden max. 0,20 m über der nächstgelegenen Stra-

ßen- oder Gehsteigkante liegen. 

 1.3.5   Abstandsflächen:  Es gelten die Abstandsflächen der Bayerischen Bau-

ordnung.   

 

 

 

2. Festsetzungen nach Art. 81 BayBO, § 9 Abs. 4 BauGB 

 

 2.1    Gestaltung der baulichen Anlagen 

Bei der Errichtung von Gebäuden und Gebäudeteilen ist der Art. 8 BayBO zu beach-

ten. 

 

 2.2    Wohngebäude Einfamilien- und Zweifamilienhäuser (WA 1) 

   Dachform           Die Dächer sind als gleichseitige Sattel- oder Walm-

dächer auszubilden. Das Abschleppen des Hauptda-

ches über die Garage ist unzulässig. 

 

  Dachneigung       Satteldach    25° bis 35° 

    Walmdach    20° bis 30° 

  

  Dachgauben        Zulässig bei erdgeschossiger Bebauung mit ausgebautem 

Dachgeschoss. Zulässig sind ausschließlich stehende Gie-

belgauben ab 30° Dachneigung des Hauptdaches. Pro Dach-

fläche sind max. zwei Dachgauben zulässig. Max. Gauben-

breite 1,50 m. Der Abstand der Gauben vom Ortgang muss 

mind. 2,00 m betragen.  

  Dacheinschnitte      Dacheinschnitte sind unzulässig 

 

  Firstrichtung         Die Firstrichtung ist freigestellt, muss allerdings immer 

über die Längsseite des Gebäudes laufen. 
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  Wandhöhe           Zulässige Wandhöhe max. 6,50 m  

   Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländeober-

fläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut 

oder bis zum oberen Abschluss der Wand.   

   Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig. 

 

  Sockelhöhe         Sichtbare Sockelhöhe max. 0,30 m. Sichtbare Keller-

fenster sind unzulässig. 

 

 2.3    Wohngebäude Gartenhofhäuser (WA 2) 

  Dachform  zweigeschossige Baukörper:  

  Die Dächer sind als gleichseitige Satteldächer auszubilden. 

  eingeschossige Baukörper:  

   Dachneigungen und Dachform sind dem Hauptgebäude 

   anzupassen, begrünte Flachdächer, nutzbare  

 Dachterrassen sind zulässig.  

  

  Dachneigung       Satteldach    20° bis 30° 

  

  Dachgauben        Dachgauben sind unzulässig 

 

  Dacheinschnitte      Dacheinschnitte sind unzulässig 

 

  Firstrichtung         Die vorgegebene Firstrichtung ist einzuhalten und muss 

immer über die Längsseite des Gebäudes laufen. 

 

  Wandhöhe           Zulässige Wandhöhe eingeschossig max. 4,25 m 

   Zulässige Wandhöhe zweigeschossig max. 6,50 m 

   Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländeober-

fläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut 

oder bis zum oberen Abschluss der Wand.   

   Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig. 

 

  Sockelhöhe         Sichtbare Sockelhöhe max. 0,30 m. Sichtbare Keller-

fenster sind unzulässig. 
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 2.4    Feuerwehr (WA 3) 

  Dachform           Die Dächer sind als Pultdächer oder gleichseitige Sat-

teldächer auszubilden.  

 

  Dachneigung       Satteldach 25° bis 35° 

    Pultdach 10° bis 25° 

 

  Wandhöhe           Zulässige Wandhöhe max. 7,00 m 

   Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländeober-

fläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut 

oder bis zum oberen Abschluss der Wand.   

   Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig. 

 

  Sockelhöhe         Sichtbare Sockelhöhe max. 0,30 m. Sichtbare Keller-

fenster sind unzulässig. 

 

 2.5    Garagen und Nebengebäude 

 Garagen und Nebengebäude sind in eingeschossiger Bauweise zulässig. Keller-

garagen sind unzulässig. 

 

  Dachform            WA 1 + WA 3: Dachneigungen und Dachform sind dem 

Hauptgebäude anzupassen. Nur für Garagen und Neben-

gebäude sind auch begrünte Flachdächer zulässig. 

   WA 2: Dachneigungen und Dachform sind dem Hauptge-

bäude anzupassen. Nur für Garagen und Nebengebäude 

sind auch Dachterrassen zulässig.  

 

  Wandhöhe          Zulässige Wandhöhe max. 3,00 m 

 

Werden die Garagen als zusammengebaute Grenzgaragen errichtet, so sind diese in 

Dachform und Dachneigung aufeinander abzustimmen. Der Nachbauende hat sich 

dem bestehenden Gebäude des Erstbauenden anzupassen. 
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 2.6    Private Verkehrsflächen 

  Garagenzufahrten Die Tiefe der Garagenzufahrt muss mind. 5,00 m betragen.  

    

   Bei der Gestaltung der Zufahrten und Stellplätze ist die ge-

meindl. Satzung über die Herstellung von Garagen und Zu-

fahrten und deren Ablöse (gemeindl. Stellplatzsatzung) zu 

beachten. Die Breite der Garagenzufahrt darf max. 6,50 m 

betragen. Soweit die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt 

wird, sind abweichend vom § 3 Abs. 2 Satz 2 der gemeindl. 

Stellplatzsatzung auch Stellplätze im Vorgartenbereich zuläs-

sig.  
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 2.7   Öffentliche Verkehrsflächen 
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2.8   Einfriedungen 

Bei Grundstücken, die im Bereich von Straßeneinmündungen an Straßen grenzen, 

dürfen Zäune nur bis 0,80 m Höhe errichtet werden (Sichtdreieck). Gerechnet wird 

Straßenfrontlänge pro jeweiliges Grundstück, mind. 15 m Frontlänge in beide Richtun-

gen. Im übrigen Bereich ist eine Zaunhöhe bis 1,20 m zulässig. Zäune sind ohne durch-

gehenden Sockel mit einer Bodenfreiheit von mindestens 10 cm auszuführen. 

 

2.9  Stellplätze für KFZ 

Der Bedarf, die Gestaltung und die Ausstattung der Stellplätze richten sich nach der 

gemeindl. Satzung über die Herstellung von Garagen und Stellplätzen und deren Ab-

löse (gemeindl. Stellplatzsatzung) in der jeweils gültigen Fassung. Der Stellplatzbedarf 

ist im Baugesuch zeichnerisch nachzuweisen. Eine Stellplatzberechnung ist beizufü-

gen. 

Soweit die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird, sind abweichend von § 3 Abs. 

2 Satz 2 der gemeindl. Stellplatzsatzung auch Stellplätze im Vorgartenbereich zuläs-

sig. 

Private Stellplatzflächen und Verkehrswege auf den Parzellen sind mit wasserdurch-

lässigen Belägen (Drainpflaster, Sickerpflaster oder Rasengittersteine) auszubilden; 

die Ausbildung von barrierefreien Rollstuhl- oder Rollatorgerechten Zuwegen zum 

Hauseingang bleiben davon unberührt, sofern diese untergeordnet sind. 

 

2.10   Regenwasser 

Private Flächen: Im gesamten Vorhabenbereich ist mit einem geringen 

Grundwasserflurabstand zu rechnen. Aus diesem Grund 

kann für rein unterirdische Sickeranlagen (z.B. Sicker-

schächte, Sickerstränge etc.) der nötige Abstand (1 m) der 

Sohle der Versickerungsanlage zum Grundwasserstand 

nicht eingehalten werden. 

Das gesammelte Oberflächen- und Dachwasser im Bereich 

des WA 1 und WA 3 muss auf den Grundstücken flächen-

haft über eine geeignete Oberbodenschicht in das Grund-

wasser eingeleitet werden. Aufgrund der Bodenbeschaffen-

heit im südlichen Landkreis (überwiegend kiesige Böden) ist 

die Möglichkeit zur breitflächigen Versickerung in der Regel 

gegeben.  
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Sofern eine flächenhafte Versickerung alleine nicht ausreicht, 

können zusätzlich nach § 3 Abs. 2 Satz 2 NWFreiV zugelas-

sene Filtersysteme zur Vorreinigung mit wasserrechtlicher Bau-

artzulassung seitens des LfU oder allgemeiner bauaufsichtliche 

Zulassung für diesen Zweck verwendet werden. Auch nach den 

bauaufsichtlich zugelassenen Filtersystemen muss eine regel-

konforme Versickerung möglich sein (Abstand MHGW > 1m 

oder aufgrund der Vorreinigung geringfügige Unterschreitung, 

Auslasstiefe beim Filterschacht ca. 80 cm unter Geländeober-

kante)! Nach NWFreiV ist eine Versickerungsfläche von mind. 

1/15 der befestigten Fläche erforderlich! 

 

Im Bereich des WA 2 „Gartenhofhäuser“ - mit entsprechend 

dichter Bebauung und geringem Grünflächenanteil - müs-

sen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 NWFreiV zugelassene Filtersys-

teme zur Vorreinigung mit wasserrechtlicher Bauartzulas-

sung seitens des LfU oder allgemeiner bauaufsichtliche Zu-

lassung verwendet werden. 

Die Bestimmung der Niederschlagswasserfreistellungsver-

ordnung (NWFreiV) sowie die technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswas-

ser in das Grundwasser (TRENGW) müssen eingehalten 

werden. Die vorgenannten Vorschriften liegen dem Bebau-

ungsplan bei.  

Oberirdische und unterirdische Regenwassersammelbehäl-

ter sind zulässig für Gartenbewässerung und zu sonstigen 

Brauchwasserzwecken. 

Da der Regenabfluss von unbeschichteten kupfer-, zink- und 

bleigedeckten Dachflächen hohe Metallkonzentrationen auf-

weisen kann, sind die v.g. Materialien bei Dachdeckungen weit-

gehend zu vermeiden. Unbeschichtete Flächen mit einer Kup-

fer-, Zink- und Bleiblechfläche über 50 m² dürfen nur errichtet 

werden, wenn zur Vorreinigung des Niederschlagswassers An-

lagen verwendet werden, die der Bauart nach zugelassen sind. 
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Öffentliche Flächen: Das Niederschlagswasser der öffentlichen Straßenver-

kehrs- und Gehwegflächen – insgesamt ca. 2200 m² - wird 

in die seitlich angeordneten Grünflächen geleitet und durch 

eine Filterschicht breitflächig versickert. 

Die Bestimmungen der NWFreiV und TRENGW sind zu be-

achten. Die beigefügten Regelschnitte zur Entwässerung 

sind dabei zu berücksichtigen. 

3. Festsetzung zur Grünordnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

3.1 Pflanzliste 

Die Bepflanzung soll überwiegend mit Arten der potenziellen natürlichen Vegetation 

erfolgen. Für die privaten Grünflächen stehen die in der Pflanzliste genannten 

Bäume und Sträucher zur Auswahl. 

Für die Pflanzung der festgesetzten Gehölze auf den öffentlichen Grünflächen müs-

sen Gehölze der Pflanzliste mit autochthoner Herkunft der Herkunftsregion 6.1 ver-

wendet werden. 

Pflanzliste mit Pflanzgröße / -qualität für öffentliche und private Grünflächen 

Bäume 1. Ordnung 

Pflanzgröße Hausgärten:  

Hochstämme (3xv, m.DB.), StU mind. 14 - 16 cm 

Pflanzgröße öffentliche Grünflächen:  

Hochstämme (3xv, m.DB.), StU mind. 18 - 20 cm 

Acer platanoides Spitz-Ahorn  

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Quercus robur  Stiel-Eiche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Tilia cordata    Winter-Linde  

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 
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Bäume 2. - 3. Ordnung  

 Pflanzgröße:  

Hochstämme (3xv, m.DB.), Stammumfang mind. 14 - 16 cm  

 

Acer campestre (nur heimische Arten)  Feld-Ahorn  

Carpinus betulus      Hainbuche  

Prunus avium      Vogel-Kirsche  

Sorbus aucupaira      Vogelbeere  

Sorbus intermedia     Schwedische Mehlbeere  

Pyrus communis     Wildbirne  

Malus sylvestris     Wildapfel  

Diverse Malus-, Prunus-, Crataegus-, Sorbussorten (Zierapfel-, Zierkirschen-, Weiß-

dorn- und Mehlbeersorten u.a. standortgerechte Laubbaumarten) 

 

Obstbäume   

Pflanzgröße:  

Hochstämme (3xv, m.B.), Stammumfang mind. 12-14 cm  

 

- Apfelsorten: z.B. Jakob Fischer, Beutelsbacher Rambur, Kaiser Wilhelm, Rote 

Sternrenette, Bitterfelder Sämling, Klarapfel, Topaz   

- Kirschensorten: z.B. Frühsorten wie Burlat, Merton Glory, Johanna  

- Birnensorten: z.B. Gute Luise, Alexander   

- Walnuss  

 

 Laubsträucher    

Pflanzgröße:  

Str.  4-Triebe (2xv, o.B.), 60-100  

 

Cornus mas   Kornelkirsche  

Cornus sanguinea    Roter Hartriegel  

Corylus avellana     Haselnuss  

Crataegus monogyna    Eingriffliger Weißdorn   

Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare     Gemeiner Liguster  

 Lonicera xylosteum     Heckenkirsche 

Prunus spinosa    Schlehe 
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Rosa canina     Hundsrose  

Salix caprea      Salweide  

Sambucus nigra      Schwarzer Holunder  

Viburnum lantana       Wolliger Schneeball   

 

Auswahl Rank- und Kletterpflanzen 

 

Pflanzgröße: 

Containerware, 60-100, 2 St./Meter 

 

Mit Kletterhilfe: Knöterich, Hopfen, Jelängerjelieber, Waldrebe  

Ohne Kletterhilfe: Efeu, Wilder Wein, Blauregen, Kletterhortensie, 

 

3.2 Private Frei- und Grünflächen 

Zusammen mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vor-

zulegen, der auch die Planung der Eingrünung zur freien Landschaft hin darstellt. 

Die nicht überbauten, privaten Grundstücksflächen sind zur Erzielung einer hohen 

Qualität des Ortsbildes als gärtnerische Grünflächen unter Verwendung standortge-

rechter, heimischer Laubbäume und Sträucher, sowie Wiesen- und Rasenflächen 

gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Mindestens 15% dieser Flä-

chen sind mit Sträuchern gem. Artenliste (3.1) zu bepflanzen. 

Pro angefangene 350 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum I. Ordnung 

gemäß Pflanzliste zu pflanzen und zu erhalten. Dabei müssen die im Grünordnungs-

plan bezeichneten Standorte vorrangig bepflanzt werden. Für die Baumpflanzungen 

sind Gehölze gem. Artenliste (3.1) zu verwenden. Die festgesetzten Gehölzpflan-

zungen sind pfleglich heranzuziehen und in ihrer natürlichen Entwicklung zu fördern. 

Sie sind bei Ausfall durch gleichartige und gleichwertige zu ersetzen.  

 

Entlang der Grundstücksgrenzen zur freien Landschaft nach Westen hin sind die im 

Grünordnungsplan bezeichneten Baumstandorte auf den privaten Grundstücken 

ausschließlich mit Winterlinde (Tilia cordata) zu bepflanzen, um ein durchgängiges 

und harmonisches Bild am Ortsrand Egglfings zu erzeugen. 

Pro festgesetztem Heckensymbol sind 8 Laubsträucher gem. Artenliste (3.1) zu 

pflanzen, pfleglich heranzuziehen und zu erhalten. 
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Stellplätze sollen mit Sträuchern eingegrünt werden. 

 

Wandfassaden und Einfriedungen sollen mit Rank- und Kletterpflanzen begrünt wer-

den.  

 

  Der Einsatz von Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden ist nicht erlaubt. 

 

Die Eingrünungsmaßnahmen innerhalb der privaten Grünflächen ist spätestens eine 

Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Baumaßnahme vorzunehmen. 

 

3.3 Öffentliche Frei- und Grünflächen 

Die öffentlichen Grünflächen sind als artenreiche Blühflächen mit Ansaat einer Re-

giosaatgutmischung des Ursprungsgebiets 16 (Unterbayerische Hügel- und Platten-

region) anzusäen.  

 

Entsprechend der Planzeichen sind Laubbäume 1. bis 3. Ordnung gem. Pflanzliste 

(Pkt. 3.1) zu pflanzen. 

 

Für Gehölzpflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sind auf den öffentlichen 

Grünflächen ebenfalls Bäume einer Art auszuwählen und zu pflanzen.  

 

Entlang der Mittelstraße im Wohngebiet ist der öffentliche Grünstreifen an den be-

zeichneten Standorten ausschließlich mit Hainbuchen zu bepflanzen. 

 

Die Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen ist spätestens eine Vegetationsperi-

ode nach Herstellung der Erschließungsmaßnahmen vorzunehmen.  
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3.4 Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft 

Für die technische Beschaffenheit der Außen- und Wegebeleuchtung werden unter 

Punkt 4.10 Festsetzungen getroffen. 

Zusätzlich zu den festgesetzten Grünordnungsmaßnahmen im Baugebiet sind lan-

despflegerische Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.  

Es sind insgesamt 14.910,5 Wertpunkte auszugleichen.  

Hierfür ist ein Ablösen der entsprechenden Fläche aus dem gemeindeeigenen Öko-

konto vorgesehen.  

 

Die Berechnung der Wertpunkte und der Lageplan der Teilfläche betreffend Flurst-

Nr. 102/7, Gemarkung Safferstetten werden dem Bebauungsplan als Anlagen bei-

gelegt. 

 

3.5 Geländegestaltung (Schutz von Wasser und Boden) 

Der belebte Mutterboden ist vor Beginn der Baumaßnahme abzutragen und vor Ver-

dichtung zu schützen. Ausbau und Lagerung sollten in trockenem Zustand erfolgen. 

Überschüssiger Boden ist nach Möglichkeit auf landwirtschaftlicher Fläche oder in-

nerhalb des Baugebietes wieder einzubauen.  

  

Das Gelände soll in seinem natürlichen Verlauf nicht unnötig verändert werden. Ge-

ringmächtige Abgrabungen und Aufschüttungen sind lediglich zur Biotopgestaltung 

und zur Regenwasserversickerung zulässig. 

 

Die Versiegelung ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Die Grundwas-

sererneuerung soll durch wasserdurchlässige Beläge und bewachsene Bodenober-

fläche gefördert werden. 
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4. Hinweise 

 

 4.1 Landwirtschaftliche Belange 

Es muss mit von der Landwirtschaft ausgehenden Immissionen wie z.B. Geruch, 

Lärm, Staub und Erschütterungen gerechnet werden. Im Rahmen der üblichen land-

wirtschaftlichen Nutzung sind diese Immissionen insbesondere auch dann, wenn 

landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend, an Sonn- und Feiertagen oder wäh-

rend der Nachtzeit vorgenommen werden, zu dulden. Ferner muss eine ordnungs-

gemäße und ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender und benachbarter landwirt-

schaftlicher Flächen uneingeschränkt möglich sein, was vor allem auch eine unein-

geschränkte Zu- und Abfahrt landwirtschaftlicher Maschinen zu den angrenzenden 

landwirtschaftlichen Flächen beinhaltet. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 

die für landwirtschaftliche Maschinen oft zutreffende Überbreite zu beachten.  

Auf die Einhaltung der Pflanzabstände gemäß Art. 47 ff AGBGB wird hingewiesen.  

Bei der geplanten Bepflanzung der Grünflächen ist darauf zu achten, dass die Bewirt-

schaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche nicht durch überhängende 

Äste, Schattenwurf oder Wurzelwachstum beeinträchtigt wird. Ein ordnungsgemäßer 

und regelmäßiger Rückschnitt ist sicherzustellen.  

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass abgeschobener Oberboden so zu si-

chern ist, dass er jederzeit zu landwirtschaftlichen Kulturzwecken wiederverwendet 

werden kann (Ausbau und Lagerung im trockenen Zustand, getrennt nach Krume und 

Oberboden). 

Aus Sicht des Bodenschutzes sollte eine Deponierung fruchtbaren Ackerbodens 

möglichst vermieden werden. Der bei den Baumaßnahmen im Planungsgebiet anfal-

lende überschüssige Boden aus der Ackerkrume sollte – falls von Landwirten ge-

wünscht – auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden. 

 

 

 4.2 Denkmalschutz 

Art. 8 Abs. 1 DSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-

malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 

verpflichten sich auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der 

Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 

Art. 8 Abs. 2 DSchG:  
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Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-

che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet. Zu verständigen ist das Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 

Dienststelle Regensburg, Adolf-Schmetzer-Str. 1, 93055 Regensburg oder die zu-

ständige Untere Denkmalschutzbehörde im LRA Passau. 

 

 4.3    Grundwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Der mittlere Grundwasserstand liegt im Vorhabensbereich bei ca. 319 m ü.NN. Bei 

einem Schwankungsbereich bis ca. 1,0 m kann der höchste Grundwasserstand auf 

ca. 319,5 - 320 m ü.NN geschätzt werden. Es ist von einem geringen Grundwasser-

flurabstand auszugehen. 

Bei Bauvorhaben mit Kellern ist o.g. Verhältnissen durch entsprechende bauliche 

Vorkehrung (z.B. Wasserdichte Wanne) Rechnung zu tragen. Bei Eintauchen in das 

Grundwasser ist vorgängig ein wasserrechtliches Verfahren zu beantragen. 

Wenig bzw. normal verschmutztes Niederschlagswasser von befestigten Flächen 

(Dächer, Straßen etc.) ist möglichst über Regenwassermulden oder Gräben breitflä-

chig zu versickern. 

Das Einleiten von Grundwasser und Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutz-

wasserkanalisation bzw. in Oberflächengewässer ist nicht statthaft. 

Da der Regenabfluss von unbeschichteten kupfer-, zink- und bleigedeckten Dachflä-

chen hohe Metallkonzentrationen aufweisen kann, sind die v.g. Materialien bei Dach-

deckungen weitgehend zu vermeiden. Unbeschichtete Flächen mit einer Kupfer-, 

Zink- und Bleiblechfläche über 50 m² dürfen nur errichtet werden, wenn zur Vorreini-

gung des Niederschlagswassers Anlagen verwendet werden, die nach Art. 41f 

BayWG der Bauart nach zugelassen sind. Um den Anfall von Oberflächenwasser 

gering zu halten und den Grundwasserhaushalt zu stärken, werden daneben fol-

gende Maßnahmen empfohlen: 

• Naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtungen 

• Dezentrale Regenwasserrückhaltung auf privaten Baugrundstücken  

• Begrenzungen der neu zu versiegelnden Verkehrsflächen auf das unbedingt 

notwendige Maß 

• Ausbildung untergeordneter Verkehrsfläche mit versickerungsfähigen Belägen 
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 4.4 Löschwasserversorgung 

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung sind die DVGW-Arbeitsblätter W 

400, W 405 und W 331 zu berücksichtigen. Das Löschwasser soll möglichst aus 

DVGW-zugelassenen Oberflurhydranten mit zwei B-Abgängen gem. DIN 3222 ent-

nommen werden können. Weitere Einzelheiten zur Löschwasserversorgung sind im 

Einvernehmen mit dem Kreisbrandrat abzuklären. 

 

 4.5 Kabelhausanschlüsse 

Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche 

Einführungssysteme, welche gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüf-

nachweise sind vorzulegen.  

 

4.6 Trassen für Telekommunikationsanlagen 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans und den nachfolgenden Erschließungs-

maßnahmen sind in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die Un-

terbringung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen. 

4.7 Erdgasleitung 

Im süd-östlichen Teil des Erschließungsgebietes befindet sich auf der Flur-Nr. 262 

der Gemarkung Egglfing eine in Betrieb befindliche Erdgasmitteldruckleitung der 

Energienetze Bayern GmbH & Co. KG. Diese Gasleitung wird im Zuge der Baufel-

derschließung in die Erschließungsstraße umgelegt. 

4.8 Elektrische Versorgungsleitungen 

Im süd-östlichen Teil des Erschließungsgebietes befinden sich auf der Flur-Nr. 262 

der Gemarkung Egglfing in Betrieb befindliche Leitungen der Bayernwerk Netz 

GmbH. Diese Leitungen werden im Zuge der Baufelderschließung in die Erschlie-

ßungsstraße umgelegt. 

4.9 Aufschüttungen 

Im Falle von Aufschüttungen im Zusammenhang mit einer Herstellung einer durch-

wurzelbaren Bodenschicht sind die §§ 6 bis 8 BBodSchV zu beachten. Auf die Ver-

pflichtung nach § 7 BBodSchG wird hingewiesen. 
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4.10 Beleuchtung  

Für die Außen- und Wegebeleuchtung darf die Farbtemperatur 3.000 Kelvin nicht überstei-

gen. Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß zu reduzieren und zielgerichtet einzuset-

zen, sodass eine Abstrahlung nach oben oder in die Umgebung, die nicht ausleuchtet werden 

soll, vermieden wird. Die Beleuchtung ist von oben nach unten anzubringen und möglichst 

geringe Lichtpunkthöhen zu wählen. Ein Einsatz von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren 

oder Dimmern ist vorgeschrieben. Die Gehäuse der Leuchten müssen geschlossen sein und 

die Oberflächentemperatur darf 60°C nicht übersteigen. 

 

Bad Füssing, 24.06.2024 
geändert am 28.01.2025 
red. geändert am 10.11.2025 



NWFreiV: Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem 
Niederschlagswasser (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV) Vom 1. Januar 2000 
(GVBl. S. 30) BayRS 753-1-18-U (§§ 1–5)

Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem 
Niederschlagswasser

(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV)1)

Vom 1. Januar 2000
(GVBl. S. 30)

BayRS 753-1-18-U 
Vollzitat nach RedR: Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) vom 1. Januar 2000 (GVBl. S. 
30, BayRS 753-1-18-U), die zuletzt durch § 1 Nr. 367 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) 
geändert worden ist

Auf Grund des Art. 33 Abs. 2 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl S. 822, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1999 (GVBl S. 532), erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verordnung:

1) [Amtl. Anm.:] Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 109 S. 8), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 
1994 (ABl. EG Nr. L 100 S. 30), sind beachtet worden.

§ 1  Erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 
 
Für das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG) ist 
eine Erlaubnis vorbehaltlich § 2 nicht erforderlich, wenn das Niederschlagswasser

–  außerhalb von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten und von Altlasten und 
Altlastverdachtsflächen versickert wird,

 
–  nicht durch häuslichen, landwirtschaftlichen, gewerblichen oder sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften nachteilig verändert ist,

 
–  nicht mit anderem Abwasser oder mit wassergefährdenden Stoffen vermischt ist und

 
wenn die Anforderungen nach § 3 und etwaige weitergehende Anforderungen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 erfüllt 
sind (schadloses Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser).

§ 2  Ausgeschlossene Flächen 
 
Gesammeltes Niederschlagswasser darf nicht erlaubnisfrei versickert werden, wenn es von folgenden 
Flächen stammt:

1.  Flächen, auf denen regelmäßig mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird; ausgenommen 
sind Flächen, für den ausschließlichen Umgang mit Kleingebinden bis 20 Liter Rauminhalt,

 
2.  Kreis- und Gemeindestraßen mit mehr als zwei Fahrstreifen oder

 
3.  Straßen, die Gegenstand einer straßenrechtlichen Planfeststellung sind.

 
§ 3  Anforderungen an das schadlose Versickern 
 



(1) 1Erlaubnisfrei zu versickerndes, gesammeltes Niederschlagswasser ist in Versickerungsanlagen 
flächenhaft über eine geeignete Oberbodenschicht in das Grundwasser einzuleiten. 2An eine 
Versickerungsanlage dürfen höchstens 1000 m2 befestigte Fläche angeschlossen werden.

(2) 1Eine Versickerung von Niederschlagswasser über andere Versickerungsanlagen, insbesondere über 
Rigolen, Sickerrohre oder -schächte ist nur zulässig, wenn eine flächenhafte Versickerung nach Abs. 1 nicht 
möglich ist und das zu versickernde Niederschlagswasser vorgereinigt wurde. 2Zur Vorreinigung von 
Niederschlagswasser von unbeschichteten Flächen mit einer Kupfer-, Zink- oder Bleiblechfläche über 50 m2 
dürfen nur Anlagen verwendet werden, die nach Art. 41f BayWG der Bauart nach zugelassen sind.

(3) Bei der Bemessung, Ausgestaltung und dem Betrieb von Versickerungsanlagen und zugehöriger 
Vorreinigungsanlagen sind die Regeln der Technik, insbesondere die vom Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz nach Art. 41e BayWG bekannt gemachten, zu beachten.

§ 4  Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen 
 
(1) 1Die Kreisverwaltungsbehörde kann auf Antrag oder um eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit oder nachteilige Wirkungen für andere zu verhüten, für Einzelfälle oder für bezeichnete 
Gebiete die Erlaubnispflicht wiederherstellen oder weitergehende Anforderungen für das erlaubnisfreie 
Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser festsetzen. 2Die Vorschriften über die Bekanntmachung 
kommunaler Satzungen gelten für die Bezeichnung der Gebiete entsprechend.

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann, soweit nicht eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt wird, im 
Einzelfall Ausnahmen von den Anforderungen nach § 3 zulassen, wenn dadurch eine Verunreinigung der 
Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist.

§ 5  In-Kraft-Treten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2000 in Kraft.

 
 
München, den 1. Januar 2000

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen

Dr. Werner Schnappauf, Staatsminister



TRENGW: Anlage Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser 
in das Grundwasser (TRENGW)Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 
28. März 1983 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
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Anlage Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
das Grundwasser (TRENGW)1
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1. Anwendungsbereich

1Diese technischen Regeln gelten für das Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser, das nach 
der Verordnung über das erlaubnisfreie schadlose Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser 
(NWFreiV) erlaubnisfrei eingeleitet werden darf. 2Grundsätzlich kann alles Niederschlagswasser, das aus 
dem Bereich von bebauten und befestigten Flächen abfließt, erlaubnisfrei versickert werden, wenn

a)  der Anwendungsbereich nach § 1 NWFreiV eröffnet ist und
 
b)  die zu entwässernde Fläche nicht nach § 2 NWFreiV ausgeschlossen ist und

 
c)  das Niederschlagswasser entsprechend § 3 NWFreiV und Nrn. 3 und 4 der TRENGW behandelt wird.

 
2. Ermittlung der befestigten Flächen

1Nach § 3 Abs. 1 NWFreiV dürfen erlaubnisfrei höchstens 1.000 m2 befestigte Fläche an eine 
Versickerungsanlage angeschlossen werden. 2Als Nachweis genügt eine pauschale Erhebung aller an der 
Versickerungsanlage angeschlossenen Teilflächen in der Horizontalprojektion (z.B. Dachflächen, 
Stellplätze, Gehwege) oder wenn die Nutzung von Grundstücken noch nicht feststeht, die maximal 
zulässige Befestigung gemäß Bebauungsplan.

3. Flächenhafte Versickerung über Oberboden

1In § 3 Abs. 1 NWFreiV wird zum erlaubnisfreien Versickern eine „flächenhafte“ Versickerung 
vorausgesetzt. 2Es gelten die Anforderungen nach Anhang Tabelle 1.



4. Unterirdische Versickerungsanlagen

1Kann die Flächenversickerung oder das Anlegen von Mulden aus Platzgründen nicht verwirklicht werden, 
so ist eine linienförmige Versickerung über Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. 2Die punktuelle 
Versickerung von Regenwasser über einen Sickerschacht ist nur anzuwenden, wenn zwingende Gründe 
eine der vorgenannten Lösungen ausschließen.

1Zum Schutz des Grundwassers und zum Erhalt einer dauerhaften Funktionsfähigkeit ist einer 
unterirdischen Versickerungsanlage (Rigolen-, Rohr- oder Schachtversickerung) in jedem Fall eine 
ausreichende Vorreinigung vorzuschalten. 2Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Anhang Tabelle 2.

5. Planung, Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen

Technische Regel für die hydraulische Bemessung, die Anordnung, die Bauausführung und den Betrieb von 
Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 in der jeweils gültigen Fassung.

6. Weitere Anforderungen

Durch den Bau von Versickerungsanlagen dürfen keine stauenden, das Grundwasser schützenden 
Deckschichten (z.B. ausgeprägte Lehmschichten) durchstoßen werden.

Die Sohle einer Versickerungsanlage darf im Rahmen der erlaubnisfreien Versickerung gemäß NWFreiV 
nicht tiefer als 5 m unter Geländeoberkante liegen und muss einen Mindestabstand von 1 m zum Mittelwert 
der jahreshöchsten Grundwasserstände aufweisen.

7. Regelwerke und Bezugsquellen

DWA-A 
138

Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 
Hennef.

DWA-M 
153

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef.

RAS-Ew Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung. Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, FGSV Verlag, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln

8. Inkrafttreten

1Die Bekanntmachung tritt am 30. Januar 2009 in Kraft. 2Gleichzeitig wird die Bekanntmachung vom 12. 
Januar 2000 (AllMBl S. 84) aufgehoben.

1 [Amtl. Anm.:] Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl L 109 S. 8), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 94/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 
(ABl L 100 S. 30), sind beachtet worden.
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Bebauungs- und Grünordnungsplan 

„Altwiesen“ 
Gemeinde Bad Füssing 
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Abb. Übersichtsplan ohne Maßstab, Bayernatlas 2025 
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Anlass 

 
Die Gemeinde Bad Füssing beabsichtigt, einen Bebauungsplan für den Neubau eines 
Feuerwehrhauses und zusätzlich flächensparender Wohnbebauung aufzustellen.  
Der Ausgleichsflächenbedarf für den Bebauungs- und Grünordnungsplan allgemeines 
Wohngebiet (WA) „Altwiesen“ beträgt 14.910,5 Wertpunkte.  
 

 

Problemstellung 
 
Um den benötigten Bedarf an Ausgleichsfläche zu decken, ist ein Ablösen der 
entsprechenden Fläche aus dem Ökokonto der Gemeinde Bad Füssing vorgesehen, 
welches verschiedenen Flurnummern umfasst.  
 
Das Ökokonto ist in Flächeneinheiten (m²) geführt. Für die Abbuchung werden die 
betroffenen Flächen nachträglich in Wertpunkte umgerechnet. 
 
Zudem muss die Verzinsung der Ökokontoflächen miteinbezogen werden, die in den ersten 
10 Jahren nach Abnahme der Erstellung der jeweiligen Fläche mit 3% p.a. zu berechnen ist. 
 
Für die Abbuchung werden folgende Flächen aus dem Ökokonto herangezogen: 
 

- Flurnummer 102/7 Gemarkung Safferstetten 
- Flurnummer 652/1 Gemarkung Safferstetten 
 

 

Beschreibung der Flurnummer 102/7, Gemarkung Safferstetten 
 
Bei der Flurnummer 102/7 Gemarkung Safferstetten handelt es sich um eine Gesamtfläche 
von 3.357 m², die 2006 mit einem Anerkennungsfaktor von 1,5 auf 5.036 m² aufgewertet 
wurde. Somit muss sich die jährliche Verzinsung in den ersten 10 Jahren auf 5.036 m² 
beziehen. 
 
Auf dieser Fläche sollte eine Lagerfläche/Betriebsgelände zu einer Streuobstwiese mit 
extensiver Unternutzung umgewandelt werden. Die bestehende Baumreihe aus 8 Kastanien 
sollte erhalten bleiben. 
 
Von dieser Ökokontofläche wurden bereits 0,18 ha für ein anderes Bauvorhaben abgebucht, 
so dass noch 1.558 m² zur Verfügung stehen. Allerdings zeigt Abbildung 1, dass der 
Straßenbereich in die Fläche hineinragt und somit ca. 245m² wegfallen. In Abbildung 2 ist rot 
dargestellt, welcher Bereich für eine Abbuchung zur Verfügung steht. Dies sind 1.295m² 
nördlich und 17m² südlich der Straße.  
 
Die Umrechnung in Wertpunkte aus flächenbezogen bewertbaren Merkmalen ergibt sich aus 
der Multiplikation der Wertpunkte der betroffenen Biotop- und Nutzungstypen (BNT) mit der 
jeweilig betroffenen Flächengröße in m².  
 
 

 
 
 
 

Matrix zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs  
 
 

FLÄCHE (m²)                                                                           X  

AUFWERTUNG 

PROGNOSEZUSTAND - AUSGANGSZUSTAND 

 

 

= 

AUSGLEICHS- 

UMFANG  

(WP) 
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Die 17m² lassen sich als Straßenbegleitgrün, V51 BayKompV (3WP) einordnen. Da dies 
auch der Ausgangszustand war, lässt sich hier keine Aufwertung vornehmen und die Fläche 
kann nicht mit Wertpunkten belegt werden. 
 
Die Baumreihe aus 8 Kastanien lässt sich bei Aufnahme als Ökokontofläche als B311 (5WP 
BayKompV) und heute als B312 (9WP BayKompV) einordnen. Sie umfasst eine Fläche von 
60 m x 7 m (420 m²). Durch die Aufwertung von 4 Wertpunkten ergeben sich für diese 
Fläche 1.680 Wertpunkte. 
 
420 m² x (9-5) WP =1.680 WP 
 
Der restliche Bereich der Fläche (875m²) diente als land- und forstwirtschaftliche 
Lagerfläche P42 (2WP BayKompV) und hat sich bis heute zum Streuobstbestand im 
Komplex mit artenreichem Extensivgrünland (12WP) entwickelt. Auf der Flurnummer wurden 
16 Juglans regia (Hochstamm) gepflanzt, die einen STU zwischen 0,50-0,65m und eine 
Höhe zwischen 10 und 15m aufweisen. Das extensiv bewirtschaftete Grünland weist neben  
Glatthafer (Arrhenatherum elatus) auch Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-
Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Flockenblume 
(Centaurea jacea), Wiesen-Knautie (Knautia arvensis), Echtes Labkraut (Galium verum), 
Großer Klappertopf (Rhinanthus serotinus) und Moschus-Malve (Malva moschata) u.a. auf. 
 
Durch eine Aufwertung von 10 WP ergeben sich hier 8.750 Wertpunkte. 
 
875 m² x (12-2) WP =8.750 WP 
 
Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt, dauerhaft gesichert und gepflegt.  
 

1.680 + 8.750 = 10.430 Wertpunkte 
 
 
 

 
Abbildung 1 (Quelle: www.atlas.bayern.de) 
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Abbildung 2 (Quelle: www.atlas.bayern.de) 
 
 
 

Berechnung der Wertpunkte aus Flurnummer 652/1, Gemarkung Safferstetten 
 
Bei der Flurnummer 652/1, Gemarkung Safferstetten handelt es sich um eine Gesamtfläche 
von 1.106 m²,  
 
Auf dieser Fläche sollte intensiv genutztes Grünland (G11, 3WP, BayKompV) zu einer 
Streuobstwiese umgewandelt werden.  
 
Durch die Fläche läuft ein Radweg, wodurch ca. 133 m² wegfallen. Nördlich des 
Fahrradwegs sind 893 m² und 80 m² südlich bewertbar. 
 
Die 80 m² waren im Ausgangszustand Intensivgrünland und sind auch heute noch als 
Wiesenfläche mit häufiger Mahd (G11, 3WP) einzustufen. Für die Fläche können wegen 
fehlender Aufwertung keine Wertpunkte generiert werden. 
 
Der restliche Bereich der Fläche (893 m²) diente auch als Intensivgrünland G11 (3WP 
BayKompV) und hat sich bis heute zum Streuobstbestand im Komplex mit intensiv 
genutztem Grünland, junge Ausbildung (8WP) entwickelt. Hier wurden, wie die Planung 
2006 vorsah, 9 Obstbäume (Kirsche, Hochstamm) gepflanzt, die mittlerweile einen STU von 
ca. 80cm aufweisen und Höhen zwischen 8-12m. Durch eine Aufwertung von 5WP ergeben 
sich hier 4.465 Wertpunkte. 
 
Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt, dauerhaft gesichert und gepflegt.  
 

4.465 Wertpunkte 
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Abbildung 3 (Quelle: www.atlas.bayern.de) 
 
 

Noch nicht berücksichtigt sind hierbei die Verzinsungen der beiden Ökokontoflächen 

in den ersten 10 Jahren nach Herstellung (2007). 
 
 

Berechnung der Verzinsung: 

 
Ausgangs- /Prognosezustand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUSGANGSZUSTAND 
 
PROGNOSEZUSTAND  
 

BNT WP BNT 
WP 

P42 2 B441 
 
12 

B311 5 B313 
 
12 
 

 

G11 3 B432 
10 
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Ermittlung geplanter Wert 

 

 
 
Ermittlung aktueller Wert 

 

 
 

AUSGANGS- 
ZUSTAND 

 
PROGNOSE- 
ZUSTAND  
 

 

BNT WP BNT WP 
Aufwertung Fläche (m²) Kompensations- 

umfang (WP) 

Flurnummer 102/7 

P42 2 B441 12 10 875 8750 

B31
1 

5 B313 
12 7 420 2940 

 1.295 11.690 

Flurnummer 652/1 

G11 3 B432 10 7 893 6251 

AUSGANGS- 
ZUSTAND 

 
PROGNOSE- 
ZUSTAND  
 

  

Verzinsung 3% über  

10 Jahre (Maximum) 

 
BN

T 
WP BNT 

 
WP 

Auf- 
wertung 

Fläche 
(m²) 

Komp. - 

umfang 

(WP) 

 

Flurnummer 102/7 

 
P4

2 
2 B441 

 
12 

 
10 

 
875 

 
8750 

262,50 x 10= 
 
2.625 
 

 
B3

1
1 

5 B312 

 
9 
 

 
4 

 
420 

 
1680 

50,4 x 10= 
 
504 
 

 
10.430 3.129 

Flurnummer 652/1 

 
G1

1 
3 B431 

 
8 

 
5 

 
893 

 

4.465 

133,95 x 10= 

 

1.339,50 
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Flurnummer 102/7 

 

Auf der 1.295 m² großen Ökokontofläche wurde aktuell eine Aufwertung von 13.559 
Wertpunkten (aktueller Wert der Ökokontomaßnahme + Verzinsung ) erzielt  

  
Die gesamte Aufwertung zum Zeitpunkt der Abbuchung (Aufwertung bis zum Zielzustand + 
Verzinsung) beträgt demnach 11.690 + 3.129 = 14.819 Wertpunkte. 
 
Um die Flächengröße zu ermitteln sind die benötigten 14.910,50 Wertpunkte mit der 
aktuellen Gesamtaufwertung ins Verhältnis zu setzen und mit der Grundstücksgröße zu 
multiplizieren (14.910,50 : 14.819 x 1.295) 
 

Die ermittelte Fläche beträgt 1.303 m². Da von der Flurnummer 102/7 Gemarkung 

Safferstetten nur noch 1.295 m² für eine Abbuchung zur Verfügung stehen, wurde für 

den vollständigen Ausgleich die Flurnummer 652/1 Gemarkung Safferstetten 

herangezogen und berechnet, um dort die verbleibenden 8 m² abziehen zu können.   

 

Da nach Rücksprache mit Frau Liebrecht von der Unteren Naturschutzbehörde, 

Landkreis Passau, die 8 m² im Kulanzbereich liegen, gilt der Kompensationsbedarf für 

den Bebauungs- und Grünordnungsplan allgemeines Wohngebiet (WA) „Altwiesen“ 

als vollständig gedeckt. 

 

 
 

 
Gez.  
Katja Lind 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur 
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Bebauungs- und Grünordnungsplan allgemeines Wohngebiet (WA) 
„Altwiesen“ 

 
ORT:   BAD FÜSSING, EGGLFING 
LANDKREIS:  PASSAU 
REG.BEZIRK:  NIEDERBAYERN 
 
 

 
Bebauungsplan “Altwiesen“ 

Begründung 
 

 

 
 
Anlass 
 
Die Gemeinde Bad Füssing hat die Grundstücke mit den Flurnummern 278 und 262, 
Gemarkung Egglfing a. Inn, mit einer Gesamtgröße über 14.787 m² erworben und 
beabsichtigt, hier einen Bebauungsplan für den Neubau eines Feuerwehrhauses und 
zusätzlich flächensparender Wohnbebauung aufzustellen.  
Hierzu soll ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO inklusive einer Fläche für den 
Gemeinbedarf ausgewiesen werden.  
 
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist das Planungsgebiet als "gliedernde, 
abschirmende, ortsgestaltende und landschaftsbildprägende Grünfläche" festgesetzt. 
Der Flächennutzungsplan wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans berichtigt. 
 
Im Vorfeld wurde geprüft, ob die Umsetzung des Bedarfs vorrangig auf ermittelten 
Flächenpotentialen und Baulandreserven möglich wäre. Nach dem aktuellen Vitalitätscheck, 
Stand 2021, Verfasser Planwerk Stadtentwicklung wurden im Rahmen des 
Flächenmanagements durch Erhebung und Befragung insgesamt 30 
Innenentwicklungspotentiale für Egglfing a. Inn erfasst. Diese stehen derzeit aber als 
Reaktivierungspotentiale nicht zur Verfügung, da im Rahmen einer schriftlichen Anfrage 
seitens der Gemeinde lediglich eine Eigentümerin Tausch- bzw. Verkaufsbereitschaft 
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signalisiert hat. Genau dieses Grundstück erweist sich jedoch für den Neubau der Feuerwehr 
als ungeeignet.   
 
Die Gemeinde hat nun mit dem Erwerb eines größeren Grundstücks die Möglichkeit, nicht 
nur die benötigten Flächen für das Feuerwehrhaus abzudecken, sondern auch den 
zusätzlichen Bedarf an Bauland. 
 
Ausgehend von der demographischen Situation der Gemeinde Bad Füssing und der 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung wurden in der aktuellen Wohnungsbedarfsstudie 
Stand 30.09.2022, Verfasser Planwerk Stadtentwicklung, zwei Varianten vorgestellt:  
In Variante 1, Prognose des Landesamtes wurden ein Baulandbedarf von 15 ha für Ein- und 
Zweifamilienhäuser und 188 Wohnungen dafür ermittelt. 
In Variante 2, Trendprognose wurden ein Baulandbedarf von 22,7 ha für Ein- und 
Zweifamilienhäuser und 284 Wohnungen dafür ermittelt. 
 
In Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung und die Beschränkung auf max. 2 
Wohneinheiten je Gebäude beabsichtigt die Gemeinde, dass sich die künftige Bebauung in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Im vorliegenden Bebauungsplan sollen 15 Parzellen für Wohnbebauung ausgewiesen 
werden, wobei die Parzellen eine Größe von ca. 360m² bis 800 m² haben.  
 
Der Wohnbedarf soll mit Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhäuser und flächensparende 
Gartenhofhäuser realisiert werden (siehe Punkt Flächensparende Bauform für 
Einfamilienhäuser). Damit soll den jungen einheimischen Familien die Möglichkeit gegeben 
werden, günstiges Bauland in zumutbaren Größen zu erwerben. Aber auch für die ältere 
Generation sind die flachen Grundstücke für die Errichtung kleinerer, barrierefreier und 
altersgerechter Wohnungen gut geeignet. Die für diese Generation wichtige direkte 
Anbindung an den ÖPNV ist über die Haltestelle Pichlstraße gewährleistet. 
 
 
Zusätzlich entsteht eine größere 16. Parzelle von ca. 3.000 m² für den Neubau des 
Feuerwehrhauses einschließlich Übungshof als Fläche für den Gemeinbedarf. 
 
Der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan sieht einen Neubau des Feuerwehrhauses für Egglfing 
vor. Eine Erweiterung am bisherigen Standort in der Ortsmitte ist nach eingehender Prüfung 
seitens der Gemeinde nicht realisierbar.   
 
Der Bebauungsplan bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Wertstoffinsel vom Bürgerhaus weg 
in das Neubaugebiet zu verlegen.  
 
Die Anregungen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie von Seiten der Träger 
öffentlichen Belange zum Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. vom 24.06.2024 und die 
parallele Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes wurden von Seiten der 
Gemeinde entsprechend gewürdigt. Nach eingehender Beratung und Kenntnisnahme der 
Empfehlung des Bauausschusses wurden die Stellungnahmen durch den Gemeinderat 
abgewogen. Die Planung wurde entsprechend dem Billigungs- und Auslegungsbeschlusses 
v. 28.01.2025 erneut geändert und angepasst. 
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Größe/Lage 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes “Altwiesen“ umfasst eine Fläche von 
ca. 14.787 m². Diese setzen sich aus der landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche mit rund 
13.700 m² und dem direkt angrenzenden landwirtschaftlichen Weg mit etwa 1.100 m² 
zusammen. Das Planungsgebiet knüpft im Osten an die bestehende Wohnbebauung “Am 
Schachen“, “Am Wolfseck“ und “An der Kapelle“ an und wird im Norden durch die 
“Pichlstraße“ begrenzt. Das Gebiet befindet sich am nord-westlichen Ortsrand von Egglfing 
a. Inn.  
 
 
Erschließung 
 
Die innere Erschließungsstraße wird als Mittelstraße erschlossen, welche kurz vor dem 
Feuerwehrgrundstück in nordöstlicher Richtung verspringt. Die Mittelstraße bringt den Vorteil 
mit sich, dass dadurch möglichst viele Grundstücke erschlossen werden können und ist 
somit die effizienteste und flächensparsamste Variante. Sie verbindet damit die Pichlstraße 
im Norden mit dem Asperweg im Süden des Baugebietes. Mit Ausnahme des 
Feuerwehrgrundstückes im Norden werden alle Grundstücke von der Mittelstraße aus 
erschlossen. Die Feuerwehr wird von der Pichlstraße aus angefahren.  
 
Der niveaugleiche Gehweg wird durch einen 2,50 m breiten Grünstreifen von der Fahrbahn 
getrennt.  
Die Durchgrünung des Baugebietes wird durch den Grünordnungsplan sichergestellt.  
Die Wasserversorgung erfolgt über den Anschluss an die Leitungen des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Ruhstorfer Gruppe. 
Die Entsorgung erfolgt über die Kanaleinrichtungen der Gemeinde Bad Füssing. 
Die Errichtung eines Kinderspielplatzes ist nicht vorgesehen, da in den Baugebieten „Am 
Wiesengrund“, „An der Kapelle“ und „Loheland“ in zumutbarer Entfernung ausreichend 
dimensionierte Spielplätze vorhanden sind. 
 
 
Beseitigung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Flächen 
 
Das Niederschlagswasser der öffentlichen Straßenverkehrs- und Gehwegflächen – 
insgesamt ca. 2.200 m² - wird in die seitlich angeordneten Grünflächen geleitet und durch 
eine Filterschicht breitflächig versickert. 
 
Die Bestimmungen der NWFreiV und TRENGW sind zu beachten. Die beigefügten 
Regelschnitte zur Entwässerung sind dabei zu berücksichtigen. 



  „Altwiesen, Egglfing“ 
 Fassung geändert am 28.01.2025; Seite 5 von 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  „Altwiesen, Egglfing“ 
 Fassung geändert am 28.01.2025; Seite 6 von 32 

Flächensparende Bauform für Einfamilienhäuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den gesetzlichen Grundlagen der Raumordnung Bayerns, insbesondere des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und der Regionalpläne soll die Ausweisung 
von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 
Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen (G) sollen unter Berücksichtigung der 
ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
 
Die Gemeinde Bad Füssing will mit sogenannten „Gartenhofhäusern“ eine neue, 
platzsparende und günstige Wohn- und Bauform auf dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 
anbieten.  
 
Aus diesem Grunde wird im Wohngebiet WA 2 auch die höhere GRZ 0,6 festgesetzt, um 
diesen kompakten Haustyp in geschlossener Bauweise zu ermöglichen. 
 
Die winkelförmige Bauweise des Wohnhauses bildet zur angrenzenden fensterlosen 
Gebäudeabschluss- oder Brandwand einen Gartenhof. Dieser garantiert den Bewohnern 
einen relativ großzügigen und privaten Garten abseits der Erschließungsstraße. Der 
flächensparsame Gebäudetyp Gartenhofhaus ermöglicht auf recht kleinen 
Grundstücksgrößen von 360 - 420 m² eine effiziente Bauweise. So sind mit flexiblen 
Grundrissen (siehe unten) durchaus Wohnflächen bis ca. 200 m² realisierbar. 
 
Um die winkelförmige Bauweise der Gartenhofhäuser im B-Plan vorzugeben, ist die 
Festsetzung von Baulinien jeweils an der Grenze zum Nachbarn notwendig. Zur 
Gewährleistung des Brandschutzes dieser Bauweise wird die Errichtung einer fensterlosen 
Brandwand oder Brandwand-Ersatzwand gemäß Art.  28 Abs. 3 BayBO auf dieser Baulinie 
festgesetzt. 
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Planungskonzept 
 
Unmittelbar über der Pichlstraße als Haupterschließungsachse des Ortsteils Egglfing a. Inn 
wird das Grundstück für die Feuerwehr erschlossen. Das 3000 m² große WA 3, bietet 
ausreichend Platz für alle notwendigen Stellplätze, den Übungshof, sowie auch zukünftige 
Erweiterungsmöglichkeiten. 
 
Da ein Feuerwehrgerätehaus maßgeblich dem effektiven Brandschutz der näheren 
Umgebung dient, ist es als Anlage für Verwaltungen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 
in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) zugelassen. 
 
Das Baugebiet wird als WA gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen und soll vorwiegend zur 
Ansiedlung von jungen Familien mit Kindern dienen. Die Anzahl der Wohnungen wird auf 
zwei Wohneinheiten je Wohngebäude beschränkt. Dadurch wird auch einer übermäßigen 
Verdichtung des Baugebietes Einhalt geboten. Die Wohnungsbeschränkung entspricht auch 
dem Erschließungskonzept hinsichtlich Art und Umfang der Ver- und Entsorgung.  
 
Vorhaben, die unter Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 4 und 5 BauNVO fallen, werden 
nicht zugelassen. 
 
Das Maß der zulässigen Bebauung wird mit einer Wandhöhe von max. 6,50 m (entspricht 
max. 2 Vollgeschossen) der umliegenden Bebauung angepasst. Neben Satteldächern 
werden Walmdächer zugelassen, die im städtebaulichen Umfeld mittlerweile häufig 
vorzufinden sind.  
Außerdem werden für Garagen und Nebengebäude nun begrünte Flachdächer zugelassen, 
die durch die Wasseraufnahme und Verdunstung einen wichtigen Beitrag zum Klima- und 
Hochwasserschutz leisten. Zudem können die eingeschossigen Baukörper der 
Gartenhofhäuser auf den Parzellen 11-15 als Dachterrasse genutzt werden. 
 
Durch die Festsetzung einer überwiegend offenen Bauweise wird eine aufgelockerte 
Bebauung und eine gute Durchlüftung des Areals sichergestellt. Im allgemeinen Wohngebiet 
WA 2 wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt, um die flächensparende Bauweise der 
Gartenhofhäuser zu realisieren. 
 
Aufgrund der Anregungen des Landesamtes für Denkmalpflege wurden im Vorfeld bereits 
Sondierungen auf Bodendenkmäler im Grundstück vorgenommen, bei welchen zunächst 
keine vorgefunden wurden. Darüber hinaus werden im Anhang Hinweise zum 
Denkmalschutz für das Auffinden von Bodendenkmälern gemacht.  
 
 
Grünordnung  
 
Das Plangebiet wird im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung an den Ort 
angeschlossen. Hierbei sollen die Belange von Natur und Landschaft Berücksichtigung 
finden, da mit der baulichen Nutzung des Umweltmediums Boden grundsätzlich eine Vielzahl 
verschiedenartiger, teils gegenläufiger Wirkungen verbunden sind, die einen immanenten 
Konflikt zwischen Städtebau und Naturschutz begründen. 

 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im Rahmen von Bebauungsplänen der 
Innenentwicklung ist die Grünordnung deshalb das wichtigste Hilfsmittel zur Bewältigung 
dieses Konflikts, indem sie sowohl die Sicherung und Berücksichtigung der Ziele des 
Naturschutzes, als auch die Ordnung und Gestaltung von Freiflächen unterstützt. Im Sinne 
des Integrationsinteresses von Natur und Landschaft und eines ausgewogenen 
Planungskonzeptes ist darum die Grünordnung in den Bebauungsplan integriert.  
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Aufgrund der ausgeräumten Kulturlandschaft und der Lage am Ortsrand ist eine intensive 
Durchgrünung des neuen Baugebiets mit heimischen, standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern wichtig. Hohe Priorität wird hierbei auf die Ortsrandeingrünung gelegt. Dazu sind 
auf den privaten Grünflächen und auf der Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr) Baum- 
und Heckenpflanzungen ausgewiesen. Die öffentlichen Grünflächen sind als artenreiche 
Blühwiese auszubilden. 
Zwischen dem Bereich für die Feuerwehr und dem Allgemeinen Wohngebiet schiebt sich 
abschirmend eine Grünverbindung, die das neue Wohngebiet „Altwiesen“ an die bestehende 
Grünanlage des Wohngebiets „An der Kapelle“ anbindet und auch mit der freien Landschaft 
verzahnt.  
Die Grünverbindung dient mit den festgesetzten Gehölzpflanzungen als optische Trennung 
beider Bereiche und trägt aber auch zur Einbindung des Planungsgebiets in die Landschaft 
bei. Die daraus entstehenden, verschiedenen Lebensräume sind als wertvoll für das 
Artenpotential der Fläche einzustufen.  
 
Durch Pflanzgebote auf den öffentlichen und privaten Grünflächen entlang der inneren 
Erschließungsstraße (Mittelstraße) und eine festgesetzte Anzahl an heimischen 
Laubbäumen I.-III. Ordnung lt. Pflanzliste auf den Grünflächen soll eine ortstypische 
Durchgrünung des Wohngebiets mit Laubbäumen und –sträuchern erzielt werden. Neben 
der positiven Auswirkung auf das Ortsbild tragen die zu pflanzenden Laubgehölze erheblich 
zur Sicherung eines guten Mikroklimas bei und erhöhen die Aufenthaltsqualität. 
Durch die Festsetzung einer Mindestqualität für die Gehölze soll eine Sicherung der 
Pflanzqualität gewährleistet werden. 
 
Die privaten Grünflächen sollen gärtnerisch gestaltet und mit Bäumen und Sträuchern 
bepflanzt werden, um so die versiegelten Flächen sinnvoll zu ergänzen und eine gute 
Durchgrünung des Planungsgebietes zu gewährleisten. Wert gelegt wird auf die Baumreihe, 
die sich durch die festgesetzten Bäume an der Grundstücksgrenze der Bauparzellen zur 
freien Landschaft hin ergibt. 
Bei der Auswahl der Bepflanzung werden die besonderen Standortverhältnisse sowie die 
Platzverhältnisse berücksichtigt und soweit möglich für alle Bereiche standortgerechte 
heimische Baum- und Straucharten verwendet. 
Die standortgerechte Artenauswahl ist eine grundlegende Voraussetzung für die Vitalität, 
Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Bepflanzung und begünstigt zeitgleich die 
größtmögliche Vielfalt in der Entwicklung von Flora und Fauna. 
Eine sockelfreie Einfriedung gewährleistet die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleintiere. 
 
Der Ausgleichsflächenbedarf für das WA „Altwiesen“ beträgt 14.910,5 Wertpunkte.  
Hierfür ist ein Ablösen der entsprechenden Fläche aus dem gemeindeeigenen Ökokonto 
vorgesehen.  
 
Um vorhandene und geplante Leitungen im Planungsgebiet nicht zu beschädigen, ist bei der 
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern der festgesetzte Mindestabstand einzuhalten. 

 
Private Zufahrten und Wege, Stellplätze und Terrassen sollen, soweit dies möglich ist, mit 
wasserdurchlässigen Belägen versehen werden, um die Versiegelung im Planungsgebiet 
möglichst gering zu halten und einen positiven Beitrag zum kleinklimatischen Austausch zu 
leisten.  
 
Bad Füssing, 26.04.2024 
geändert am 28.01.2025 
red. geändert am 10.11.2025 
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1. EINLEITUNG 
 

Das BVerwG hat mit Urteil vom 18.07.2023 (4 CN 3.22) entschieden, dass 
Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Umweltprüfung überplant 
werden dürfen. Nach Ansicht des Gerichts verstößt § 13b Satz 1 BauGB gegen EU-
Recht. Somit findet das beschleunigte Verfahren hier keine Anwendung und es wird 
nachfolgend eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, sowie die 
Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB durchgeführt.  

 
 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes 
 
Die Gemeinde Bad Füssing plant im Westen des Ortes Egglfing die Ausweisung 
eines allgemeinen Wohngebiets nach § 4 BauNVO inkl. einer Gemeinbedarfsfläche 
für den Bau eines Feuerwehrhauses. Nachdem die innerörtlichen Flächenpotentiale 
nach eingehender Prüfung dafür nicht herangezogen werden konnten, hat die 
Gemeinde am westlichen Ortsrand zwei landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
erworben (Flur-Nr. 278 und 262, Gesamtgröße ca. 14.787m2) und möchte hier, um 
dem prognostizierten Wohnraum- und Baulandbedarf nachzukommen, in Angrenzung 
an die bereits vorhandene Wohnbebauung, diese Flächen entwickeln, und dafür 
einen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung aufstellen.    
 

 

Abb. Auszug Luftbild – Bayernatlas 2024 

 
Das Plangebiet wird im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung an 
den Ort angeschlossen. In Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung und die 
Beschränkung auf max. 2 Wohneinheiten je Gebäude beabsichtigt die Gemeinde, 
dass sich die zukünftige Bebauung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.  

Planungsgebiet, schematisch 
dargestellt 



  „Altwiesen, Egglfing“ 
 Fassung geändert am 28.01.2025; Seite 12 von 32 

Im vorliegenden Bebauungsplan sollen 15 Parzellen für Wohnbebauung ausgewiesen 
werden, wobei die Parzellen eine Größe von ca. 360 m² bis 800 m² haben. Der 
Wohnbedarf soll mit Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern und 
flächensparenden Gartenhofhäusern realisiert werden.  
Zusätzlich entsteht eine größere 16. Parzelle von ca. 3.000 m² für den Neubau des 
Feuerwehrhauses einschließlich Übungshof als Fläche für den Gemeinbedarf.  
Der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan sieht einen Neubau des Feuerwehrhauses für 
Egglfing vor. Eine Erweiterung am bisherigen Standort in der Ortsmitte ist nach 
eingehender Prüfung seitens der Gemeinde nicht realisierbar.  
 
Die geplante bauliche Nutzung sieht mit einer GRZ von 0,3 im Bereich WA1 eine 
geringe bauliche Dichte bzw. einen geringen Versiegelungsgrad vor. 
Auf den Parzellen von WA 2 liegt die GRZ bei 0,6. Im Bereich der Feuerwehr ist sie 
mit 0,4 festgelegt.  
Der Bebauungsplan bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Wertstoffinsel vom 
Bürgerhaus weg in das Neubaugebiet zu verlegen. 
Die Durchgrünung des Baugebietes wird durch den Grünordnungsplan sichergestellt. 
Als Ortsrandeingrünung nach Westen zur freien Landschaft hin ist die Pflanzung von 
Bäumen und Hecken auf den privaten Grundstücken und im Bereich der Feuerwehr 
festgesetzt. Auf der Fläche im Geltungsbereich oder der näheren Umgebung befindet 
sich kein Biotop oder Schutzgebiet. 
Topographische Auffälligkeiten oder Merkmale sind im Geltungsbereich nicht 
vorhanden. 
 
Zur rechtssicheren Berücksichtigung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung auf 
der Ebene des Bebauungs- und Grünordnungsplans stehen zur Bearbeitung der 
Eingriffsregelung das vereinfachte Verfahren oder das Regelverfahren zur Verfügung. 
 
Bedingt durch die Größe des Baugebietes, in der das geplante Maß der baulichen 
Nutzung mit einer GRZ von 0,3, 0,4 sowie 0,6 festgesetzt wurde, ist die vereinfachte 
Vorgehensweise nicht angezeigt. 
 
Zur Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
kommt daher das Regelverfahren zur Anwendung. 
 
1) Bestandserfassung und -bewertung 
 
2) Ermittlung der Eingriffsschwere 
 
3) Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und des Planungsfaktors  
 
4) Auswahl von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen/Maßnahmenkonzept 
 
5) Bestimmung des Umfangs und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen 
 
➔ Abwägung mit den öffentlichen und privaten Belangen 
 
 
Gemäß § 8 (2) BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Der FNP wird parallel zum BEP-Verfahren geändert. 
Im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2011 sind die beiden Flurstücke (Flur-Nr. 278 
und 262) als „gliedernde, abschirmende, ortsgestaltende, landschaftsbildprägende 
Grünfläche“ dargestellt mit einer Baumreihe, die als grüner Korridor und somit als 
landschaftliches Verbindungselement Richtung Kapelle und Friedhof, sowie als 
Ortsrandabrundung des Wohngebietes „An der Kapelle“ fungiert. 
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Diese Darstellung und Funktion soll durch den geplanten Bebauungsplan mit 
integrierter Grünordnung und das geplante Datenblatt Nr. 42 geändert werden.  
 
 

1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplanungen und ihre Bedeutung für den Bauleitplan 

 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Stand 01.01.2020 und 
Regionalplan 
 

 Nach den gesetzlichen Grundlagen der Raumordnung Bayerns, insbesondere des 
 Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und der Regionalpläne soll die 
 Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 
 besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen 
 ausgerichtet werden. 
 Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen (G) sollen unter 
 Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
 
 Die Gemeinde Bad Füssing will mit sogenannten „Gartenhofhäusern“ eine neue, 
 platzsparende und günstige Wohn- und Bauform auf dem Allgemeinen Wohngebiet 
 WA 2 anbieten.  
 

Das Planungsgebiet liegt im bisherigen Außenbereich, dadurch werden folgende Ziel-
setzungen des LEP berührt:  
 
Die Zersiedlung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. Neue Siedlungsflächen sollen möglichst 
in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. (LEP 3.3 Z).  
Der Schutz von Natur und Landschaft einschließlich regionaltypischer 
Landschaftsbilder sind von öffentlichem Interesse. (LEP 7.1.1 B).  
 
Regionalplanerisch ist Egglfing bei Bad Füssing der Region 12 „Donau-Wald“ 
zugeordnet. Das Plangebiet gehört zum allgemeinen ländlichen Raum und liegt im 
„Unteren Inntal“.  
 
Der Regionalplan stellt für die Planung die besonderen Anforderungen des Kur- und 
Bäderwesens heraus, die sich v.a. auch in der Erhaltung eines harmonischen Orts- 
und Landschaftsbildes darstellen. Hier sieht die Gemeinde eine gute Durchgrünung 
des Baugebiets vor, die durch einen Grünordnungsplan sichergestellt wird. Als 
Ortsrandeingrünung nach Westen zur freien Landschaft hin ist die Pflanzung von 
Bäumen und Hecken auf den privaten Grundstücken, den öffentlichen Grünflächen 
und im Außenbereich des Feuerwehrareals festgesetzt. 
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2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 
 Der Umweltzustand wird auf die einzelnen Schutzgüter bezogen dargestellt.  

2.1.1 Schutzgut Mensch 

 
Ziel: Erhaltung und Entwicklung gesunder Wohnverhältnisse einschließlich der 
 Erholung 
 

Beschreibung/Bestand: 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
So auch die angrenzende Flur, die ebenfalls aus intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen besteht. Es bestehen keine Flächen oder Nutzungen für die Naherholung, 
deshalb ist das Gebiet aufgrund der geringen Aufenthaltsqualität für 
Naherholungszwecke weniger geeignet.  
Das Plangebiet am westlichen Ortsrand von Egglfing am Inn ist direkt an das örtliche 
und überregionale Wander- und Radwegenetz angeschlossen.  
In einer Entfernung von etwa 1,5 km liegt der Inn mit den Innauen und dem 
Grenzübergang Obernberg. 
 

Abb. Auszug Luftbild – Bayernatlas 2024 

Planungsgebiet, schematisch 
dargestellt 
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Auswirkungen/Bewertung:  

a) Wohnen und Erholung 
Das Plangebiet selbst weist keine besondere Funktion bzgl. der Naherholung für 
die Bewohner Egglfings auf.  
Aufgrund der oben beschriebenen Bestandssituation ist somit das Plangebiet für 
Naherholungszwecke wenig geeignet. 

 
b) Verkehrslärm  

Verkehrslärm ist durch die angrenzende Pichlstraße und den Asperweg gegeben.  
Die Verkehrserschließung des Plangebietes findet mittig der Bebauung statt. Hier 
wird eine Verbindung von Pichlstraße und Asperweg geschaffen.  
Da nördlich des Wohngebiets ein Feuerwehrhaus einschließlich Übungshof als 
Fläche für den Gemeinbedarf entsteht, wird im Falle von Übungen und Einsätzen 
Verkehrslärm entstehen.  
Weitere temporäre Lärmbelastungen sind durch die maschinelle Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen vorhanden.  

 
c) Landwirtschaftliche Immissionen 

Im Planungsgebiet befindet sich nach der Bebauung keine landwirtschaftliche 
Nutzung mehr, da sie durch wohnliche Nutzung ersetzt wird. 
Von den umliegend angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ausgehende Immissionen wie Lärm, Geruch, Staub u.a. sind aufgrund des 
Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. 

Ergebnis: 

Da es lediglich zu geringen Veränderung der Verhältnisse kommt, kann die 
Erheblichkeit mit gering eingestuft werden. 

 

2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 
Ziel: Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften 

in ihrer biologischen Vielfalt 
 
Beschreibung/Bestand: 

Die Ausweisung des Bebauungsplangebietes findet auf landwirtschaftlich genutzter 
Fläche statt, die frei von Bebauung ist. Der Landschaftsraum ist stark ausgeräumt.  
Schützenswerte Gehölzarten und anderweitige Gehölzbestände gibt es im 
Geltungsbereich des Planungsgebietes nicht. Bedingt durch die maschinelle, 
landwirtschaftliche Bearbeitung sind kaum dauerhafte Lebensräume für wildlebende 
Tiere und Pflanzen vorhanden. 
Wie bereits erwähnt, gibt es keine Biotope oder Schutzgebiete innerhalb oder in 
unmittelbarer Umgebung des Plangebiets.  

Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) bezeichnet die Vegetation, die sich 
aufgrund der natürlichen Umweltbedingungen entwickeln würde, wenn der Mensch 
die derzeitige Nutzung beenden würde und die Vegetation die Zeit fände, sich bis zu 
ihrem Klimaxstadium zu entwickeln. 

In dem betroffenen Gebiet würde sich ein Feldulmen-Eschen-Hainbuchenwald 
entwickeln (pnV, lt. LfU Fin View). 
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Auswirkungen/Bewertung: 

a) Flächenverlust und Barrierewirkung 
Mit der Umwidmung der derzeit offenen Fläche (landwirtschaftlichen Fläche) in 
Allgemeines Wohngebiet (WA) durch die geplante Bebauung erfährt das 
Baugebiet eine Bodenversiegelung und führt somit zu einem Verlust der jetzigen 
Nutzung als landwirtschaftliche, unversiegelte Fläche.  
Gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind die 
betroffenen Flächen allerdings als Gebiet mit geringer Bedeutung zu bewerten. 

Durch die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter Fläche in „Allgemeines 
Wohngebiet“ ist kein Verlust an Lebensraum für schützenswerte Tier- und 
Pflanzenarten, wie Kleinsäuger, Vögel und Insekten zu verzeichnen. Auf der 
Planfläche konnte sich aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
voraussichtlich kein dauerhafter Lebensraum für jene Arten entwickeln.  

Dem Eingriff des Bebauungsgebietes werden öffentliche Grünflächen, 
unterschiedliche Gartennutzungen im Plangebiet, sowie Flächen aus dem 
Ökokonto zugeordnet, die Aufwertung für das Gebiet schaffen, da dauerhaft neue 
Lebensräume und Nahrungshabitate für Insekten, Vögel und Kleinsäuger 
geschaffen werden. 

b) Verlärmung, Störung 
Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs sind keine Schutzgebiete vorhanden. 
Bedingt durch den Baubetrieb kann es in der angrenzenden Umgebung zu 
temporärer Störung bzw. Vergrämung kommen, die sich jedoch nach Beendigung 
der Baumaßnahmen wieder minimiert.  

Aufgrund der geringen Artenvielfalt im gesamten Plangebiet sind jedoch keine 
nennenswerten Störungen von wertvoller Flora und Fauna durch die geplanten 
Baumaßnahmen zu erwarten. 

Ergebnis: 

Somit kann die Erheblichkeit mit gering eingestuft werden. 

 

2.1.3 Schutzgut Boden 

 
Ziel: Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen, Vermeidung 

nachteiliger Einwirkungen auf den Boden, Abwehr schädlicher 
Bodenveränderungen, sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 

 
Beschreibung/Bestand: 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Geologisch ist das 
Plangebiet Teil vom eiszeitlich geprägten Unteren Inntal, weshalb Sand und Kies, z. 
T. unter Flusslehm oder Flussmergel zu finden sind.  
Der Untergrund erleichtert die Versickerung von Niederschlägen vor Ort. 
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 geolog Einheit Quartär, holozän, Schotter alt- bis mittelholozän 

Abb. Auszug aus Geologischer Übersichtskarte, Bayernatlas 2024 

 

Vorherrschender Bodentyp im Plangebiet ist Typ 9a - Braunerde, gering verbreitet 
humusreiche Humusbraunerde aus Lehm (Abschwemmmassen) über (Carbonat-) 
Sand- bis Schluffkies (Schotter). 

 

Abb. Bayernatlas Bodenübersichtskarte Bayern, 2024 

 

Planungsgebiet, schematisch 
dargestellt 

 

Planungsgebiet schematisch 
dargestellt 
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Auswirkungen/Bewertung: 

a) Versiegelung  
Durch die Ausweisung der Bebauung des Plangebietes mit unterschiedlicher GRZ 
(WA1: 0,3, WA3: 0,4 und WA2: 0,6) wird eine zum Teil hohe Versiegelung 
verursacht, bei der die Lebensraum- und Ertragsfunktion des Bodens verloren 
gehen.  
Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zur 
Oberflächenversiegelung, wie Einsatz und Verwendung wasserdurchlässiger 
Beläge, sowie durch gezielte, grünordnerische Festsetzungen, wird versucht, den 
Eingriff in den Bodenhaushalt auf das Notwendigste zu beschränken. 
Im Gegenzug ist zu erwähnen, dass sich durch die Umwandlung 
landwirtschaftlich genutzter Fläche zukünftig der Dünge- und Pestizideintrag 
wesentlich reduzieren wird. 
Während der Bauphase können Baustelleneinrichtung und Baustellenbelieferung 
zu flächiger Bodenverdichtung in Teilbereichen führen. Mit Schadstoffeinträgen ist 
im Normalfall weder durch die Anlage selbst noch durch den Betrieb zu rechnen. 
 

 
b) Schadstoffbelastungen, Altlasten 

Durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung sind Schadstoffbelastungen in 
Form von organischen und anorganischen Düngemitteln im Boden zu erwarten. 
Ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige Untergrundverunreinigungen sind 
nicht bekannt. 
Zukünftige Einträge von Schadstoffen sind im neu zu schaffenden „Allgemeinen 
Wohngebiet“ zu vermeiden. 
 

Ergebnis:  

Somit kann die Erheblichkeit mit mittel eingestuft werden. 
 
 

2.1.4 Schutzgut Wasser 

 
Ziele: Erhalt und Reinhaltung der Oberflächengewässer, Erhaltung oder 

Wiederherstellung ihrer natürlichen Selbstreinigungskraft, Sicherung der 
Qualität und Quantität des Grundwassers 

 
Beschreibung/Bestand: 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer, weder Fließ- noch Stillgewässer, 
vorhanden, das Grundwasser wird nicht aufgedeckt. Durch die Versiegelung ist 
jedoch mit Abflussverschärfung zu rechnen. 
 
Der mittlere Grundwasserstand liegt im Vorhabensbereich bei ca. 319 m ü.NN. Bei 
einem Schwankungsbereich bis ca. 1,0 m kann der höchste Grundwasserstand auf 
ca. 319,5 - 320 m ü.NN geschätzt werden. Es ist von einem geringen 
Grundwasserflurabstand auszugehen. 
 
Die Filter- und Pufferfunktion des Bodens wird deutlich reduziert. 
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Auswirkungen/Bewertung: 

a) Veränderung des Flurabstands 
Eine Veränderung des Geländeniveaus im Plangebiet ist nicht vorgesehen und 
eine dauerhafte Absenkung des Grundwasserstandes ist nicht zu erwarten.  
 

b) Schadstoffbelastungen 
Eine Einleitung von Fremdstoffen ist bei der geplanten Nutzung nicht vorgesehen. 
Dementsprechend sind Schadstoffeinträge unwahrscheinlich.  
Das Verschmutzungspotential kann durch gezielte Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung (z.B. versickerungsaktive Beläge, Versickerung vor Ort, 
Regenrückhaltung) minimiert werden.  
Jedoch sind während der Bauzeit temporär unbeabsichtigte Eintragungen von 
Fremdstoffen nicht auszuschließen, da selbst bei großer Sorgfalt und hohem 
technischen Aufwand gefährliche Verunreinigungen des Grundwassers 
geschehen können. Unfälle, technische Mängel und menschliches Versagen 
können selbst bei Einhaltung hoher Sicherheitsstandards vorkommen. 
 
Mögliche Risiken: 

 
- Baumaßnahmen können die Deckschicht beschädigen und ihre Schutzfunktion 

dadurch verringern. Wassergefährdende Stoffe können so leichter in das 
Grundwasser gelangen. 

- Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Abwasser und die erhöhte 
Verkehrstätigkeit bedrohen das Grundwasser. Bsp. aus undichten Tanks oder 
Leitungen können wassergefährdende Stoffe in das Grundwasser gelangen. 

- Überdüngung und intensiver Pflanzenschutz in Hausgärten können das 
Grundwasser gefährden.   

- Abrieb von Bremsen, Reifen und Asphalt, Öl und Streusalz können über das 
Sickerwasser ins Grundwasser gelangen. 

- Bei Unfällen können wassergefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen und 
besonders große Schäden verursachen.  
 

c) Versiegelung 
Durch die Anlage von Gebäuden, Nebenanlagen und Verkehrsflächen kommt es 
zu (Teil-) Versiegelungen.  
Hierbei vermindert sich die Grundwasserneubildungsrate, so dass sich 
geringfügige Beeinträchtigungen ergeben und mit Abflussverschärfung zu 
rechnen ist.   

 
d) Niederschläge 

Auf den Bauparzellen anfallendes Niederschlagswasser wird dort durch geeignete 
Materialien oder Methoden versickert, damit negative vorhabenbedingte 
Auswirkungen weitestgehend vermieden werden.  
Das gesammelte Oberflächen- und Dachwasser im Bereich des WA 1 und WA 3 
wird auf den Grundstücken flächenhaft über eine geeignete Oberbodenschicht in 
das Grundwasser eingeleitet. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit (überwiegend 
kiesige Böden) ist die Möglichkeit zur breitflächigen Versickerung in der Regel 
gegeben.  
Zusätzlich können nach § 3 Abs. 2 Satz 2 NWFreiV zugelassene Filtersysteme 
zur Vorreinigung mit wasserrechtlicher Bauartzulassung seitens des LfU oder 
allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung für diesen Zweck verwendet werden.  

 
Im Bereich des WA 2 „Gartenhofhäuser“ - mit entsprechend dichter Bebauung 
und geringem Grünflächenanteil - müssen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 NWFreiV 
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zugelassene Filtersysteme zur Vorreinigung mit wasserrechtlicher 
Bauartzulassung seitens des LfU oder allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung 
verwendet werden. 
 
Das Niederschlagswasser der öffentlichen Straßenverkehrs- und Gehwegflächen 
wird in die seitlich angeordneten Grünflächen geleitet und durch eine Filterschicht 
breitflächig versickert. 

 

Ergebnis: 
Somit kann die Erheblichkeit mit mittel eingestuft werden. 

 
 

2.1.5 Schutzgut Klima/Luft 

 
Ziel: Vermeidung von Beeinträchtigungen des örtlichen Klimas, Vermeidung von 

Emissionen und nachteiliger Auswirkungen auf die lufthygienische Situation 
und Verbesserung belasteter Situationen, Erhaltung der bestmöglichen 
Luftqualität 

 
Beschreibung/Bestand: 

Das Planungsgebiet in Egglfing am Inn liegt auf Höhe 322 m üNN. Die Lufttemperatur 
liegt lt. Messung des Deutschen Wetterdienst über die vieljährigen Mittelwerte von 
1991 - 2020 in der Gegend von Egglfing bei etwa 9,3 Grad Celsius. 
 
Ein ausgeglichenes Klima und Frischluft sind von herausragender Bedeutung für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen und stehen im funktionalen 
Zusammenhang mit anderen Schutzgütern. Dabei sind größere 
Raumzusammenhänge bei klimatischen Austauschprozessen zu betrachten. 
Faktoren wie Vegetation und Geländeform wirken sich z. B. auf Kaltluftproduktion und 
-abfluss in der Region aus und beeinflussen damit Luft und Klima. 
Die Plangebietserweiterung ist frei von Bebauung und wird als landwirtschaftliche 
Fläche bewirtschaftet. Gleichzeitig dienen diese zur Kaltluftproduktion.  
Laut Wetterstation Bad Füssing - Vogloed (Deutscher Wetter Dienst (DWD)) ergibt 
sich in der Umgebung von Egglfing a.Inn ein Jahres-Niederschlagsmittelwert (1991 - 
2020) von 806,5 ml.  

 

  

Abb. Klimadiagramm Bad Füssing/Egglfing a.Inn (www.clima-data.org) 

http://www.clima-data.org/
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Siehe auch Klimakarten des Landesamt für Umwelt: 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/klimakarten/index.htm 
 

Auswirkungen/Bewertung: 

Die Bebauungen verändern die örtlichen Windverhältnisse. Durch die 
Flächenversiegelungen werden sich zwangsweise Temperaturerhöhungen ergeben. 
Zusätzlich gibt es in neuen Baugebieten Beeinträchtigungen aufgrund von 
Verkehrsemissionen und Heizanlagen. Durch den Entfall der landwirtschaftlichen 
Flächen wird die Entstehung von Kaltluft reduziert. Bio- und kleinklimatische 
Veränderungen sind zu erwarten.  
 
Als vorbelastender Einflussfaktor ist die angrenzende Wohnbebauung zu nennen. 
 
a) Thermische Belastungen 

Durch die Dichte der Bebauung sind thermische Belastungen zu erwarten. Soweit 
möglich sollten unter dem Aspekt von thermischen Belastungen zumindest 
Wandbegrünungen an allen Haupt- und Nebengebäuden vorgesehen werden. 

 
b) Belastungen durch Schadstoffe und Gerüche 

Durch die vorgesehene bauliche Nutzung ist eine Belastung durch Schadstoffe 
und Gerüche nicht zu befürchten. Das Verkehrsaufkommen wird sich erhöhen. 

 
c) Kaltluft 

Die Bildung von Kaltluft wird reduziert. 

Ergebnis:  

Somit kann die Erheblichkeit mit gering eingestuft werden. 
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2.1.6 Schutzgut Landschaft 

 
Ziel: Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 

Landschaft, Erhaltung historischer Kulturlandschaften und –landschaftsteile, 
Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des 
Orts- und Landschaftsbildes  

Beschreibung/Bestand: 

Das Gelände des geplanten Baugebiets liegt eben auf einer Höhe von 322 m üNN.  
Insgesamt ist das Landschaftsbild geprägt von ausgeräumter Agrarlandschaft und 
dem Ortsrand einer dörflichen, bäuerlichen Kulturlandschaft. Es sind keine Gehölze 
im Plangebiet vorhanden.  
Im angrenzenden Baugebiet „An der Kapelle“ ist an der Pichlstraße eine kleine, 
dreieckige Parkanlage rund um die Kapelle, die mit größeren Bäumen und 
Sträuchern begrünt ist. Auch einige Grundstücke der jetzigen Ortsrandlage sind gut 
mit freiwachsenden Gehölzen und Hecken eingegrünt. 

Biotope oder Schutzgebiete sind innerhalb des Plangebiets oder in näherer 
Umgebung nicht verzeichnet. 

 
Auswirkungen/Bewertung: 

Aufgrund der exponierten Ortsrandlage zwischen Pichlstraße und Asperweg inmitten 
der ausgeräumten Landschaft ist das Plangebiet derzeit von Nord- und Südwest voll 
einsehbar.  

 
Die naturräumliche Einbindung ist von großer Bedeutung. Durch die 
grünordnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan wird ein Einbinden des 
Baugebietes in die Umgebungsbebauung und in die Landschaft initiiert. 
Soweit im Bauablauf möglich, sollten pflanztechnische Maßnahmen - speziell im 
Straßenraum (Straßenbegleitgrün von Mittelstraße und entlang des Asperwegs) und 
entlang des Feuerwehrareals - den Hochbaumaßnahmen zeitlich vorgezogen 
werden. 
Der Charakter sowie die Art und das Maß der vorgesehenen Bebauung passen sich 
der bestehenden Bebauung der angrenzenden Wohngebiete an. Durch die 
Verbesserung der Grünstrukturen ist daher mit keiner Verschlechterung des 
Landschaftsbildes und der landschaftsbezogenen Erholung zu rechnen. 

 

Ergebnis:  

Somit kann die Erheblichkeit mit gering eingestuft werden. 
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2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 
Ziel: Erhaltung von Denkmälern und Ensembles, Erhaltung von Ortsteilen, Straßen 

und Plätzen von geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher 
Bedeutung, Erhaltung der Umgebung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern 

 
Beschreibung/Bestand: 

Boden- und Baudenkmäler sind im Planungsgebiet nach Angabe der Denkmaldaten 
des Bayernatlas nicht vorhanden, wobei der Ortsbereich von Egglfing zahlreiche 
Bodendenkmäler aufzuweisen hat. In unmittelbarer Umgebung zum Plangebiet liegt 
das Bodendenkmal D-2-7645-0069 (Beschreibung: Grabhügel vorgeschichtlicher 
Zeitstellung, Kreisgräben und Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. 
Kreisgraben wohl der Hallstattzeit und Siedlung der Urnenfelder- und Hallstattzeit 
sowie der mittleren römischen Kaiserzeit. Frühmittelalterliche Gräber.) 
Bodendenkmäler sind optisch nicht erkennbar und können auch im Planungsgebiet 
nicht ausgeschlossen werden. Im Bebauungsplan sind in den Festsetzungen 
entsprechende Hinweise gegeben. 

 

 
 
Abb. Auszug – Denkmäler, Bayernatlas (Stand 2024) 

 
Auswirkungen/Bewertung: 

a) Zerstörung, Beseitigung, Beschädigung 
für das Planungsgebiet nicht relevant. 

 
b) Beeinträchtigung der optischen Wirksamkeit 

für das Planungsgebiet nicht relevant.  

Ergebnis:  

Somit kann die Erheblichkeit mit gering eingestuft werden. 

 

Bodendenkmäler 

Planungsgebiet schematisch 
dargestellt 
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2.1.8 Wechselwirkungen 

 
Bedeutsame natürliche Wechselbeziehungen ergeben sich vorhabenbedingt 
zwischen den Schutzgütern „Boden“, „Wasser“, aber auch „Arten und Lebensräume“. 
Hier ergibt sich in Folge der Bebauung und Bepflanzung der privaten als auch der 
öffentlichen Grünflächen und der geplanten Ausgleichsfläche im Plangebiet eine 
Veränderung des oberflächennahen Bodenwasserhaushalts und der 
Standortfaktoren. Dies führt dazu, dass sich auf den gärtnerisch zu entwickelnden 
Flächen verschiedene Standortgradienten ausbilden, die wiederum ein 
Vegetationsmosaik zur Folge haben. Die daraus entstehenden, verschiedenen 
Lebensräume sind als wertvoll für das Artenpotential der Fläche einzustufen. 
Verstärkend ist auch hier die Entwicklung der Ausgleichsfläche im Plangebiet zu 
nennen.  

Eine vorhabenbedingte erhebliche Wechselwirkung zwischen den verschiedenen 
Schutzgütern im Sinne einer Beeinträchtigung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
kann nicht erkannt werden. 

 

2.2  Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung 

 
Bei Durchführung der Planung kommen die vorgenannten Umweltauswirkungen zum 
Tragen. 
 
 

2.3 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung 

 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gebiet weiterhin als landwirtschaftliche 
Fläche genutzt und für die Siedlungserweiterung andere Flächen in Betracht gezogen 
werden.  
Bezüglich des Landschaftsbildes bliebe es weiterhin ein strukturarmer, ausgeräumter 
Bereich. 
Die derzeitige Situation hinsichtlich der Kaltluftproduktion wäre weniger beeinträchtigt. 
Zugleich würden die Durchlässigkeit des Bodens und die Bedeutung für 
entsprechende Tier- und Pflanzenarten sowie das Schutzgut Wasser erhalten 
bleiben.  
Eventuell vorhandene Kultur- und Sachgüter blieben erhalten. 
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3. EUROPARECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 

3.1 Betroffenheit von Natura 2000 Gebieten 
 

In der Nähe des Plangebietes befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. 
 

3.2 Spezielle Artenschutzrechtliche Untersuchung (saP) 

 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Passau ist die Erstellung 
eines Gutachtens zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für das 
Plangebiet nicht erforderlich. 

 

4. GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, 
VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

 
 

Folgende Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen werden im Bebauungsplan 
mit integrierter Grünordnung getroffen: 

Schutzgut Arten und Lebensraum 

• Verbot tiergruppenschädlicher Anlagen oder Bauteile. 

• Durchlässigkeit der Siedlungsränder. 

• Bündelung von Versorgungsleitungen und Wegen. 

• Vermeidung mittelbarer Beeinträchtigungen von Lebensräumen und Arten durch 
Isolation, Zerschneidung oder Stoffeinträge. 

 

Schutzgut Wasser  

• Das Niederschlagswasser der öffentlichen Straßenverkehrs- und Gehwegflächen 
wird in die seitlich angeordneten Grünflächen geleitet und durch eine Filterschicht 
breitflächig versickert. 

 
Die Bestimmungen der NWFreiV und TRENGW sind zu beachten. Die 
Regelschnitte zur Entwässerung sind zu berücksichtigen. 
 
Auf die einschlägigen Regelwerke, Vorschriften etc. wie  

 
- DWA-A 138  Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
 Niederschlagswasser, 
- DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser 
 
wird verwiesen. 
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• Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge. 

• Belastetes Oberflächenwasser/Hausabwasser darf nicht versickert werden und 
muss über eine zentrale Abwasseranlage, Kanalisation und Kläranlage entsorgt 
werden. 

• Zum höchsten Grundwasserstand ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten. 

• Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel zur Unkrautbekämpfung ist zu unterlassen. 

 

Schutzgut Boden  

• Anpassung des Baugebiets an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer 
Erdmassenbewegung sowie von Veränderungen von den Oberflächenformen 
(Aufschüttungen/Abgrabungen) 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, z.B. durch verdichtete Bauweisen 

• Reduzierung des Versiegelungsgrades 

• Vermeidung von Bodenkontamination, von nicht standortgerechten 
Bodenveränderungen 

• Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wiedereinbau des Bodens im Baugebiet oder 
auf den umliegenden, landwirtschaftlichen Flächen 

• Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung 

 

Schutzgut Klima/Luft  

• Ein- und Durchgrünung des Plangebiets mittels Pflanzgeboten 

• Erhaltung und Entwicklung Grünvernetzung West-Ost und Nord-Süd 

• Vermeidung von unnötigen Emissionen 

 

Grünordnerische Maßnahmen für das Allgemeine Wohngebiet 

• Pflanzgebot für mindestens einen Baum 1. Ordnung pro angefangene 350 m² 
Grundstücksfläche. 

• Nicht überbaute, private Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu 
erhalten. 

• Bei Rasenansaaten ist auf einen hohen Kräuteranteil zu achten. 

• Öffentliche Grünflächen sind zu begrünen, die zu pflanzenden Gehölze (Bäume, 
Hecken) sind mit Planzeichen festgesetzt. 
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• Es sind heimische Gehölze (siehe Artenliste) für die festgesetzten Gehölze auf 
den privaten und öffentlichen Grünflächen zu verwenden. 

• Für die Außen- und Wegebeleuchtung darf die Farbtemperatur 3.000 Kelvin nicht 
übersteigen. Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß zu reduzieren und 
zielgerichtet einzusetzen, sodass eine Abstrahlung nach oben oder in die 
Umgebung, die nicht ausleuchtet werden soll, vermieden wird. Die Beleuchtung 
ist von oben nach unten anzubringen und möglichst geringe Lichtpunkthöhen zu 
wählen. Ein Einsatz von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren oder Dimmern ist 
vorgeschrieben. Die Gehäuse der Leuchten müssen geschlossen sein und die 
Oberflächentemperatur darf 60°C nicht übersteigen.  
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5. EINGRIFFSREGELUNG 
 

5.1 Größe und Umfang der Ausgleichsflächen 
 

5.1.1 Ermittlung der Eingriffsschwere  

 
Die circa 14.787 m² große Fläche kann mit Hilfe des Leitfadens „Bauen im Einklang 
mit der Natur und Landschaft als Fläche mit geringer Bedeutung eingestuft werden, 
da es sich hier um intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche handelt. Hierfür werden 
pauschal 3 Wertpunkte angesetzt. 
 
Die Schwere der Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft wird aus dem Maß 
der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet. Hierzu wird die Grundflächenzahl 
(GRZ) eingesetzt. Es gilt für WA1 eine GRZ von 0,3, für WA2 eine GRZ von 0,6 und 
für WA3 eine GRZ von 0,4.   
 

5.1.2 Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs  

 
WERT- 

PUNKTE 

(BNT)                                                                           

 

X

  

EINGRIFFS- 

FLÄCHE (m²) 

 

X 

BEEINTRÄCHTIGUNGS- 

FAKTOR  

(GRZ) 

 

= 
AUSGLEICHS- 

BEDARF (WP) 

Matrix zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs  

 
Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf kann bei Vermeidungsmaßnahmen am 
Ort des Eingriffs gemäß Anlage 2 der neuen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
um einen Planungsfaktor bis zu 20% reduziert werden.  
 
Der Abschlag von einem Planungsfaktor von 10% wird durch folgende 
Vermeidungsmaßnahmen gerechtfertigt:  
 
- naturnahe Gestaltung der öffentlichen und privaten Grünflächen, der Wohn- und 
Nutzgärten sowie der unbebauten Bereiche der privaten Grundstücke, z.B. durch 
Mindestanzahl von heimischen Gehölzen pro Grundstücksfläche und autochthonem 
Pflanzmaterial auf öffentlichen Grünflächen 
 
- Eingrünung von Wohnstraßen 

 
- Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung von 
versickerungsfähigen Belägen für Stellplätze und Erschließungsfläche  

 
- Es ist nur eine Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmittel (natriumbedampft 
oder LED mit einer Farbtemperatur von maximal 3000 K) zulässig.  

 
 



  „Altwiesen, Egglfing“ 
 Fassung geändert am 28.01.2025; Seite 29 von 32 

In der nachfolgenden Aufstellung ist die Ermittlung des erforderlichen 
Ausgleichsbedarfes für die Erweiterungsbereiche dargestellt: 

 

WA1: 

BNT (WP) x  Eingriffsfläche (m²) x GRZ =  Ausgleichsbedarf (WP) 

3  x 8.325    x 0,3  =  7.492,5   

 

WA2: 

BNT (WP) x  Eingriffsfläche (m²) x GRZ =  Ausgleichsbedarf (WP) 

3  x 2.175   x 0,6 =  3.915 

 

WA3: 

BNT (WP) x  Eingriffsfläche (m²) x GRZ =  Ausgleichsbedarf (WP) 

3  x 4.300    x 0,4 =  5.160 

   
Es ergibt sich hieraus ein Ausgleichsflächenbedarf von 16.567,5 WP (Summe WA1, 2 
und 3), der aufgrund der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen über den sog. 
Planungsfaktor verringert werden kann.  
 
Nach der Subtraktion des Planungsfaktors in Höhe von 10% ergibt sich ein 
Ausgleichsbedarf von gerundet 14.910,5 Wertpunkten:  
 

16.567,5 WP – Planungsfaktor 10% = 14.910,5 WP (Ausgleichsbedarf) 

 

5.1.3 Auswahl geeigneter Ausgleichsmaßnahmen 

 
Für die Baugebietsausweisung sind insgesamt 14.910,5 Wertpunkte auszugleichen. 
Hierfür werden Flächen aus dem gemeindeeigenen Ökokonto abgebucht.  
 
 

6. ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

Durch die Planung kommt die Gemeinde der regen Nachfrage an Baugrundstücken 
nach und leistet für die Gemeindeentwicklung Bad Füssing / Egglfing a. Inn einen 
Beitrag zur Festigung der Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Baulandbedarf an anderer Stelle 
gedeckt werden. Die Umweltauswirkungen blieben -je nach bestehender Nutzung der 
Fläche- dieselben. 
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7. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der technischen 
Verfahren 

 
Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde zur Ausarbeitung 
dieses Umweltberichtes herangezogen. Schwierigkeiten bei der Erhebung der 
Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
Weitere Untersuchungen oder Gutachten waren zur Ermittlung von 
Ausgleichsmaßnahmen und Bewertung von zusätzlichen Ausgleichsflächen 
außerhalb des Planungsgebietes nicht erforderlich. 

 

7.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der 
Verbesserung der Umweltauswirkungen  

 
Die Ausführung der Festsetzungen und Pflanzgebote wird durch die Gemeinde Bad 
Füssing im Abstand von 7 Jahren durch Ortsbesichtigung überprüft, bewertet und 
protokolliert. 
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8. ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Baugebietsausweisungen stellen immer einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 
Um die Auswirkungen für die Umwelt möglichst gering zu halten, werden 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich im Bebauungsplan 
getroffen und im Umweltbericht dokumentiert. Insbesondere werden Festsetzungen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft getroffen. Des 
Weiteren enthalten Bebauungspläne Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten 
Flächen, zum Grad der Versiegelung und zum Umgang mit Grund und Boden.  
 
Nach Urteil des BVerwG vom 18.07.2023 findet das beschleunigte Verfahren hier 
keine Anwendung. So wurde im Rahmen der Ausgleichsregelung in der 
Bauleitplanung nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen sowie 
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Passau das Regelverfahren für 
das Planungsgebiet angewendet.  
 
Der Bebauungsplan "Altwiesen" beinhaltet die Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes gem. § 4 BauNVO mit einer Gemeinbedarfsfläche für ein 
Feuerwehrhaus auf bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche. Damit kommt die 
Gemeinde der regen Nachfrage an Baugrundstücken nach. Eine Erweiterung wäre 
räumlich nach Nordwesten hin möglich, ist jedoch derzeit nicht geplant.  
Als voraussichtliche Umweltauswirkung mit mittlerer Erheblichkeit ist die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes „Boden“ durch die Versiegelung mit zum Teil 
hoher GRZ im WA2 mit 0,6. Ebenso ist das Schutzgut „Wasser“ zu nennen, welches 
ebenfalls durch die Versiegelung beeinträchtigt wird.  
Dem Verlust der Lebensräume für Tiere und Pflanzen kann im Bebauungsplan mittels 
Durchgrünung gemäß Pflanzgeboten der Freiflächen bzw. von nicht überbauten 
Bauflächen innerhalb der Baugrenze entgegengewirkt werden. Auch die 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Wasser“ können mittels Vermeidungsmaß-
nahmen deutlich abgemildert werden. 
 
Verkehrstechnische und landwirtschaftliche Immissionen können aufgrund der Lage 
des Baugebietes nicht ausgeschlossen werden und sind als „hinzunehmend“ zu 
beurteilen. 
 
Der Eingriff wird durch Abbuchung aus dem gemeindeeigenen Ökokonto vollständig 
ausgeglichen.  
 
Insgesamt kann für dieses geplante „Allgemeine Wohngebiet“ festgestellt werden, 
dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum 
Ausgleich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
 
 
 
tabellarische Zusammenfassung siehe nächste Seite 
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  Tabellarische Zusammenfassung 
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Katja Lind 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur 
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Schutzgut 
Bau- 

bedingte  
Auswirkungen 

Anlage-
bedingte 

Auswirkungen 

Betriebs-
bedingte 

Auswirkungen 

Ergebnis -
bezogen auf 

die 
Erheblichkeit 

Mensch/Lärm mittel gering gering gering 

Mensch/ 
Erholung 

gering gering gering gering 

Tiere und 
Pflanzen 

mittel gering gering gering 

Boden mittel mittel gering mittel 

Oberflächen- 
und 
Grundwasser 

mittel mittel gering mittel 

Klima/Luft gering mittel gering gering 

Landschaft gering mittel gering gering 

Kultur- und 
Sachgüter 

gering gering gering gering 
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Gemeinde Bad Füssing 
Bebauungs- und Grünordnungsplan “Altwiesen“ 

Im Ortsteil Egglfing a. Inn 

 
 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 
 
Gemäß § 10a BauGB ist dem in Kraft getretenem Bebauungsplan eine 
zusammenfassende Erklärung beizufügen. Diese soll darlegen, in welcher Art und 
Weise die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

 

1. Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Bad Füssing hat die Grundstücke mit den Flurnummern 278 und 262, 
Gemarkung Egglfing a. Inn, mit einer Gesamtgröße über 14.787 m² erworben und 
beabsichtigt dort flächensparende Wohnbebauung sowie den Neubau eines 
Feuerwehrhauses entsprechend dem Bedarf zu ermöglichen.  
 
Hierzu soll ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO inklusive einer Fläche für 
den Gemeinbedarf ausgewiesen werden. Im vorliegenden Bebauungsplan sollen 15 
Parzellen für Wohnbebauung geschaffen werden, wobei die Parzellen eine Größe 
von ca. 360m² bis 800 m² haben. Der Wohnbedarf soll mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern, Doppelhäuser und flächensparende Gartenhofhäuser realisiert 
werden. Damit soll den jungen einheimischen Familien die Möglichkeit gegeben 
werden, günstiges Bauland in zumutbaren Größen zu erwerben. Aber auch für die 
ältere Generation sind die flachen Grundstücke für die Errichtung kleinerer, 
barrierefreier und altersgerechter Wohnungen gut geeignet.  
 
Zusätzlich entsteht eine größere 16. Parzelle von ca. 3.000 m² für den Neubau des 
Feuerwehrhauses einschließlich Übungshof als Fläche für den Gemeinbedarf. 

 

2. Verfahrensablauf 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans „Altwiesen“ wurde der 
Flächennutzungsplan mit Deckblatt Nr. 42 geändert. Bisher war das Planungsgebiet 
dort als "gliedernde, abschirmende, ortsgestaltende und landschaftsbildprägende 
Grünfläche" festgesetzt. Im Zuge der Änderung mit Deckblatt Nr. 42 wurde die Fläche 
als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO inklusive einer Fläche für den 
Gemeinbedarf für das Feuerwehrhaus dargestellt.  
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.12.2022 und 19.04.2023 die Aufstellung 
des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.06.2023 
ortsüblich bekannt gemacht. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat auf der 
Grundlage der Bekanntmachung vom 05.08.2024 in der Zeit vom 06.08.2024 bis 
16.09.2024 stattgefunden. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange des Vorentwurfs des Bebauungsplans hat in der Zeit vom 
05.08.2024 bis 16.09.2024 stattgefunden. 
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Zu dem vom Gemeinderat am 28.01.2025 gebilligten Entwurf des Bebauungsplans 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 
12.03.2025 bis 14.04.2025 beteiligt. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit der 
Begründung in der Zeit vom 13.03.2025 bis 14.04.2025 öffentlich ausgelegt. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 12.03.2025 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 10.11.2025 
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.01.2025 als 
Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit dem Tage der Bekanntmachung, 
das ist am 08.12.2025 gem. § 10 BauGB rechtsverbindlich. Das Inkrafttreten wurde 
ortsüblich am 08.12.2025 bekannt gegeben. 

 

3. Umweltbelange 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Altwiesen“ und der parallelen Änderung des 
Flächennutzungsplans schafft die Gemeinde Bad Füssing ein Allgemeines 
Wohngebiet mit einer Fläche für den Gemeinbedarf auf einer bisher landwirtschaftlich 
genutzten Fläche.  
 
Damit kommt die Gemeinde der regen Nachfrage an Baugrundstücken nach. Gemäß 
LEP 3.3 (Ziel) sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten auszuweisen. Damit entspricht die Planung auch Zielen und 
Grundsätzen übergeordneter Strategien und Planungen wie dem 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP). 
 
Der Standort ist bezüglich der Ziele und Anforderungen insbesondere des 
Landschafts- und Naturschutzes als gut geeignet und konfliktarm anzusehen. So 
ergeben sich für die Prognose bezüglich der Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung nur geringe Beeinträchtigungen. 
 
Darüber hinaus sind keine besonderen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 
festzustellen. Entsprechend der tabellarischen Zusammenfassung im Umweltbericht 
sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch/Lärm, Mensch/Erholung, Tiere 
und Pflanzen, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter im Ergebnis als 
gering anzusehen. Auf die beiden Schutzgüter Boden, Oberflächen- und 
Grundwasser wird eine mittlere Auswirkung festgestellt. 
 
Zusätzlich zu den festgesetzten Grünordnungsmaßnahmen im Baugebiet werden 
landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Entsprechend der 
Berechnung der Wertpunkte für den Ausgleich wird eine 1.295 m² m² große Teilfläche 
der Flurst-Nr. 102/7, Gemarkung Safferstetten, aus dem gemeindeeigenen Ökokonto 
abgebucht. 

 

4. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

Die Anregungen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie von Seiten der Träger 
öffentlichen Belange zum Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. vom 24.06.2024 und 
die parallele Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes wurden von 
Seiten der Gemeinde entsprechend gewürdigt.  
 
Nach eingehender Beratung und Kenntnisnahme der Empfehlung des 
Bauausschusses wurden die Stellungnahmen durch den Gemeinderat abgewogen. 
Die Planung wurde entsprechend dem Billigungs- und Auslegungsbeschlusses v. 
28.01.2025 erneut geändert und angepasst.  
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Zu dem vom Gemeinderat am 28.01.2025 gebilligten Entwurf des Bebauungsplans 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 
12.03.2025 bis 14.04.2025 beteiligt. Der Entwurf des Bebauungsplans i. d. F.  vom 
28.01.2025 wurde mit der Begründung in der Zeit vom 13.03.2025 bis 14.04.2025 
öffentlich ausgelegt.  
 
Die Anregungen aus der Öffentlichen Auslegung sowie von Seiten der Träger 
öffentlichen Belange zum Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. vom 28.01.2025 
wurden von Seiten der Gemeinde entsprechend erneut gewürdigt. Nach eingehender 
Beratung und Kenntnisnahme der Empfehlung des Bauausschusses wurden die 
Stellungnahmen durch den Gemeinderat erneut abgewogen. 
 
Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 10.11.2025 
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.01.2025 
unter Vornahme von redaktionellen Änderungen als Satzung beschlossen. 

 

5. Planungsalternativen 

Weitere Standortalternativen waren nicht relevant, da momentan nur diese Fläche zur 
Deckung der regen Nachfrage nach Baugrundstücken zur Verfügung steht und der 
Standort an der Pichlstraße verkehrstechnisch für den Neubau des Feuerwehrhauses 
sehr gut geeignet ist. 
 
 
 

Gemeinde Bad Füssing  
Bad Füssing, den 08.12.2025 






